
SATZUNG

der Ortsgemeinde Bockenheim

über die Aufhebung des Bebauungsplanes "Am Ballheimer Weg'

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch

In der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBI.l.S.2141, 1998 1 S.137),geändert durch Artikel 12
des Gesetzes vom 27.07.2001 (BGBI.l.S.1950, 2013)

Der Geltungsbereich des Au:fhebungsplanes entspricht dem Geltungsbereich des
rechtskräftigen Bebauungsplanes "Am Ballheimer Weg" der Ortsgemeinde Bockenheim.

Der Bebauungsplan ,,Am Ballheimer Weg" wird aufgehoben.

Die Satzung tritt am Tage ihrer Bekamtmachung in Kraft.
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Verfahrensvermerke

l Aufstellungsbeschluss
gemäß $ 2 Abs. l BauGB 24.03 .03

2 Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses gem
$ 2 Abs. l BauGB: 03.04.03

Ortsübliche öffentliche Bekannt.
machung über die vorgezogene
Bürgerbeteiligung: 03.04.03

4 vorgezogene Bürgerbeteiligung
gem. $ 3 Abs. l BauGB in der Zeit
vom:
bis einschließlich

1 4.04.03
07.05.03

5 Die Träger öffentlicher Belange wurden
mit Schreiben vom
um Abgabe einer Stellungnahme gem.
$ 4 BauGB gebeten.

26.03.03

6 Beschlussfassung über die Anregungen der
Bürger ($ 3 Abs. l BauGB) und der Stellung-
nahmen der Träger öffentlicher Belange gem
$ 1 Abs. 6 BauGB: 28.07.03

7 Beschluss über die öffentliche Auslegung
des Planentwurfes gem. $ 3 Abs. 2 BauGB 28.07.03

8 Bekanntmachung der öffentl lehen Auslegung
gem. $ 3 Abs. 2 BauGB: 07.08.03

9 Ofbentliche Auslegung des Planentwurfes
gem. $ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
bis

1 8 .08 .03
1 9.09.03



10 Die TrägeilËfFentlicher Belange wurden
mit Schreiben vom
über die öffentliche Auslegung gem.
$ 3 Abs. 2 BauGB benachrichtigt.

3 1 .07.03

11 Prüfung der während der öffentlichen
Auslegung vorgebrachten Am'egungen der
Bürger und Stellungnahmen der Träger
öffentlicher Belange: 24.1 1.03

12 Beschluss über den Bebauungsplan gem.
$ 10 BauGB als Satzung und Billigung der
Begründung: 24.1 1 .03

13 Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus
Planzeichnung und Text, wird hiemÜt aus-
gefertigt:

'

Der Inhalt der Begründung wird gebilligt
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Ortsgemeinde Bockenheim

Bebauungsplan ,,Am Ballheimer Weg"

BËz!$pdypg ëur Aufhebung des Bebauungsplanes gem. $ 9 Abs. 8 BauGB

Inhalt:

1. Lage des Plangebietes und Grenzen
Bebauungsplanes

2. Erfordemis der Planaufhebung

3. Auswirkungen der Planaufhebung

4. Abwägung

des räumlichen Geltungsbereiches des



1. Lage. des Plangebietes und Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

Der Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes ist identisch mit dem
Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Am Ballheimer Weg" der Ortsgemeinde Bockenheim,
genehmigt am 28.06.1967.

Das vom Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes erfasste Gebiet beendet sich
am südwestlichen Ortseingang von Bockenheim.

2. Erfordernis der Planaufhebung

Im Rahmen der Untersuchungen der Ortsgemeinde Bockenheim fur die städtebauliche
Weiterentwicklung und Ordnung im Gemeindebereich wurde festgestellt, dass der
Bebauungsplan ,,Am Ballheimer Weg'' teilweise nicht so umgesetzt wurde, wie es dieser
Bebauungsplan aus dem Jal)r 1967 vorgesehen hat. Ebenso entspricht dieser Bebauungsplan
aufgrund seiner getroffenen Festsetzungen(Baulinienfestsetzung; Allgemeines Wohngebiet)
nicht den Vorstellungen, die an eine dör.fliche Bautradition zu stellen sind.

Insbesondere hat sich herausgestellt, dass die Festsetzung als ,,Allgemeines Wohngebiet'
nicht der tatsächlichen Bebauung und Nutzung in diesem Bereich entspricht. Im Bereich des
,Ballheimer Weges" und der ,,Deutschen Weinstraße'' sind landwirtschaRliche Bauvorhaben

vorhanden, die weitestgehend hauptbetrieblich genutzt werden. Teilweise waren diese
landwirtschaftlichen Anwesen bereits vor der Erstellung des Bebauungsplanes ,,Am
Ballheimer Weg'' vorhanden.

Aufgrund ihrer gesetzlichen Verpnichtung, eine geordnete städtebauliche Entwicklung und
eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerichte Bodennutzung zu
gewährleisten sowie eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, hat die Ortsgemeinde
Bockenheim daher untersucht, auf welche Weise die dörfliche Bautradition auch in diesem
Teilbereich verwirklicht werden kann, ohne die bisherige städtebauliche Konzeption des
Baugebietes wesentlich zu verändem

Nachdem sich herausgestellt hat, dass durch die Aufhebung des Bebauungsplanes die
dörfliche Bautradition gewahrt werden kann, hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde
Bockenheim am 25.1 1 .2003 eschlossen, den o. g. Bebauungsplan aufzuheben.

3. Auswirkungen der Planaufhebune

a) Auswirjwngen aufden Naturhaushalt

Die Aufhebung des Bebauungsplanes führt zu keinen nennenswerten Auswirkungen auf
den Naturhaushalt. Auf die Erstellung eines landespflegerischen Planungsbeitrages gem
g 17 des LPfIG kann daher verzichtet werden.



b) Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild

Negative Auswirkungen auf das Orts- und LandschaRsbild können durch die Aufhebung
des Bebauungsplanes ausgeschlossen werden, da bei der zukünßigen Verwirklichung von
Bauvorhaben in diesem Bereich das Einvemehmen der Gemeinde gem. $ 36 BauGB i. V
m. $ 34 BauGB erforderlich ist

c) Auswirkungen auf die städtebauliche Verdichtung

Auswirkungen aufdie städtebauliche Verdichtung sind nicht zu erwarten

4. Abwägung

Die im Ralunen der vorgezogenen Bürgerbeteiligung($ 3 Abs. l BauGB) vorgebrachten
Anregungen sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange($ 4 BauGB)
uwden wie folgt gem. $ 1 Abs. 6 BauGB abgewogen:

$jgrid und Gerhard Zengerle, Ballheimer Wea 7 b, 67278 Bockenheim

Als Eigentümer der Grundstücke mit den Plan-Nm. 270/2 und 269/2, die innerhalb des
Bebauungsplanes ,,Am Ballheimer Weg'' liegen, wird darum gebeten, bei der Aufhebung
des Bebauungsplanes folgendes zu berücksichtigen:

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes in der geplanten Form, so wie es die Satzung
vorsieht, entfallen Baulinien und Baugrenzen, die besonders in den Bereichen südlich des
Ballheimer Weges und westlich des Anemonenweges air eine geordnete Bebauung
verantwortlich sind. Sollten in diesen Bereichen die Baulinien und Baugrenzen
aufgehoben werden, wäre eine Bebauung nach $ 36 BauGB i. V. m. $ 34 BauGB möglich.
Dies hätte zur Folge, dass eine willkürliche Bebauung(z. B. Garagen bis zur
Straßenkante; tiefe Bebauung in das Grundstück usw.) möglic;h wäre.

Aus diesem Grund wird beantragt, die genannten Bereiche(südlich des Ballheimer Weges
und westlich des Anemonenweges) von der Aufhebung auszuschließen und hier die
Festsetzungen des Bebauungsplanes in der derzeit gültigen Form zu belassen, da diese
Bereiche den Grund der Aufhebung nicht betreffen

Stellungnahme detVerwaltung

Die Anregungen werden zurückgewiesen



Das Verwaltungsgericht Neustadt hat sich im Rahmen eines Baunachbarrechtsstreites
bereits mit der.Angelegenheit befasst und im Beschluss vom 07.05.03 ausfühlich die
Baugrenzenproblematik erörtert. Wie aus dem als Anlage beigefügten Beschluss des
Verwaltungsgerichtes zu entnehmen ist, wurden sowohl von der Gemeinde als auch durch
die Baugenehmigungsbehörde im Rahmen der Einvemehmensentscheidung bzw. der
erteilten Baugenehmigung die nachbarlichen Interessen gem. den Gesetzesvorgaben als
auch der dazu ergangenen Rechtsprechung gewürdigt, so dass die getroffenen
Entscheidungen rechtmäßig sind.

Durch das Verwaltungsgericht wurde festgestellt, das auch duch die Überschreitung der
hinteren Baugrenze mit dem vollständigen Baukörper keine nachbarschützenden Belange
berührt werden

Neben den Baugrenzen wurde auch die "Baulinienfestsetzung" thematisiert. Ist eine
Baulinie festgesetzt, so muss auf dieser Linie gebaut werden($ 23 Abs. 2 BauNVO,
1962). Im Bebauungsplan "Am Ballheimer Weg" ist als vordere Begrenzung der
überbaubaren Grundstücksfläche zur öffentlichen Verkehrsfläche hin eine .,Baulinie'
festgesetzt, die von Grundstücksgrenze zu Grundstücksgrenze reicht. Durch diese
Festsetzung traü scheinbar eine Kollision mit den VorschriRen über die seitlichen
Grenzabstände ein. Auf der Baulinie in ihrer gesamten Länge muss an sich gebaut
werden. Wegen des einzuhaltenden seitlichen Grenzabstandes darf in den
Abstandsflächen im Grundsatz nicht gebaut werden, denn die bauordnungsrechtlichen
Vorschriften, die nach $ 29 letzter Satz BauGB von der Vorscl)riR des $ 30 BauGB
unberührt bleiben, sind einzuhalten. Die zusammenhängend durchgehende vordere
Baulinie darf daher nur soweit beachtet werden, als die Abstandsflächen mit den nach
Landesrecht dort zugelassenen baulichen Anlagen(z. B. Garagen) oder Nebenanlagen
bebaut werden dürfen. Garagen und andere Anlagen nach Bauordnungsrecht sowie
Nebenanlagen nach $ 14 BauNVO sind auch auf den nicht überbaubaren
Grundstücksflächen, d. h. außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Da
im Bebauungsplan keine entgegenstehende Festsetzung getroffen worden ist bedeutet
dies, dass durch Garagen oder Nebenanlagen die Baulinie nicht beachtet werden muss und
diese somit auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässigerweise
errichtet werden können

Zusammengefasst bedeutet dies, dass sowohl bei einer Beibehaltung des Bebauungsplanes
als auch bei einer Aufhebung des Bebauungsplanes gerade bei der Errichtung von
Garagen und Nebenanlagen keine Änderung der baurechtlichen Situation eintritt

Aus den vorgetragenen Gründen von Sigrid und Gerhard Zengerle sind keine
Anhaltspunkte zu entnehmen die es rechtfertigen, den Bebauungsplan ,,Am Ballheimer
Weg'' nur fur einen abgegrenzten Bereich aufzuheben

Die Amegungen sind daher zurückzuweisen

Von den Bürgem wurden keine weiteren Anregungen vorgetragen



Von den-Trägern-öffentlicher..Belange.wurden...von-det..Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz und dem Landesbetrieb Straßen und Verkehr Speyer Stellungnahmen
abgegeben

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Durch die Landwirtschaftskammer werden vom Grundsatz her keine Bedenken
vorgetragen. Es wird darauf hingewiesen, dass die zu](ünRige Bebauung nach den
VorschriRen des Ë 34 BauGB(Innenbereichsbebauung) bauplanungsrechtlich beurteilt
wird. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der
Verbandsgemeinde Grünstadt-Land dieser Bereich als ,,Wohnbaufläche" dargestellt ist.
Da dies nicht der tatsächlichen Bebauung und Nutzung entspricht, wird eine
entsprechende Paralleländerung des Flächennutzungsplanes mit Darstellung einer
,Gemischtbaufläche" angeregt.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Amegungen werden zur Kenntnis genommen und zum Teil staügegeben

Die Ausführungen der Landwirtschaßskammer bezüglich der zukünRigen
bauplanungsrechtlichen Beuüeilung von Bauvorhaben($ 34 BauGB) sind richtig

Entgegen der Auffassung der LandwirtschaRskammer sollte eine Änderung des
Flächennutzungsplanes nicht im Parallelverfahren durchgeführt werden, sondem die
notwendige Anpassung auf die tatsächlich vorhandene Bebauung und Nutzung kann im
Rahmen einer Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde
Grünstadt-Land durchgeführt werden. Der Verwaltungs- und Kostenaufwand für ein ggf.
denkbares Teiländerungsverfällren Hür den Flächennutzungsplan ist nicht gerechtfertigt
Bei evtl. baurechtlichen Streitige(riten ist nicht nur die Darstellung in einem
Flächennutzungsplan maßgebend, sondem auch die vorhandene tatsächliche Bebauung
und Nutzung

Aus diesem Grund konnte der Anregung der LandwirtschaRskammer nur zum Teil
staügegeben werden

!.andesbetrieb Straßen und Verkehr Speyer

Durch den Landesbetrieb wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet westlich der
B 271 befindet und von dort über zwei Gemeindesüaßen erschlossen wird. Es ist daher
sicherzustellen, dass auch künßig ein ausreichendes Sichtdreieck nach RAS-KI an den
Einmündungen dieser Gemeindestraßen in die B 271 freigehalten wird, um hier ein
gefahrloses Ausfahren zu ermöglichen.



Die Anregungen werden zurückgewiesen

Aufgrund der vorhandenen und genehmigten Bebauung ist die Einhaltung des geforderten
Sichtdreieckes tatsächlich nicht möglich. Zudem bestehen im Rahmen der Ortsdurchfahrt
(B 271) noch weitaus mehr Zufahrten von Gemeindestraßen auf die B 271 uo ähdiche
oder sogar noch schlechtere Sichtverhältnisse gegeben sind

Um eine Sicherheit des Straßenverkehrs auf der B 271 zu gewährleisten ist es sicherlich
sinnvoller, eine Umgehungsstraße zu verwirklichen anstatt ein Sichtdreieck zu fordern.
welches tatsächlich nicht realisierbar ist

Die Amegungen des Landesbetriebes Straßen und Verkehr Speyer sind daher
zurückzuweisen.

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung ($ 3 Abs. 2 BauGB) wurden von den Bürgern
keine Anregungen vorgetragen und von den Trägem öffentlicher Belange keine
Stellungnahmen abgegeben.

Diese Begründung wird dem am 25.11.2003 aufgehobenen Bebauungsplan gem. $9

Bockenheim, den Pg;lli2004
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SATZUNG

der Ortsgemeinde Bockenheim

über die Aufhebung des Bebauungsplanes "Am Ballheimer Weg

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch

In der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBI.l.S.2141
des Gesetzes vom 27.07.2001 (BGBI.l.S.1950, 20 13)

1998 1 S.137),geändert durch Artikel 12

Der Geltungsbereich des Aufhebungsplanes entspricht dem Geltungsbereich
rechtskräRigen Bebauungsplanes "Am Ballheimer Weg" der Ortsgemeinde Bockenheim

des

Der Bebauungsplan "Am Ballheimer Weg" wird aufgehoben
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Die Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft
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Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss
gemäß $ 2 Abs. l BauGB 24.03 .03

2 Bekaimtmachung des
Aufstellungsbeschlusses gem
g 2 Abs. l BauGB: 03.04.03

3 Ortsübliche öffentliche Bekannt
machung über die vorgezogene
Bürgerbeteiligung: 03 .04 . 03

4 vorgezogene Bürgerbeteiligung
gem. $ 3 Abs. l BauGB in der Zeit
vom:
bis einschließlich

14.04.03
07.05.03

5 Die Träger öffentlicher Belange wurden
mit Schreiben vom
um Abgabe einer Stellungnalune gem.
$ 4 BauGB gebeten.

26.03.03

6 Beschlussfassung über die Anregungen der
Bürger($ 3 Abs. l BauGB) und der Stellung-
nahmen der Träger öffentlicher Belange gem
$ 1 Abs. 6 BauGB: 28.07.03

7 Beschluss über die öffentliche Auslegung
des Planentwurfes gem. $ 3 Abs. 2 BauGB 28.07.03

8 Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung
gem. $ 3 Abs. 2 BauGB: 07.08.03

9 Of'fentliche Auslegung des Planentwurfes
gem. $ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
bis

1 8.08.03
1 9 .09.03



10 Die Träger:öffentlicher Belange wurden
mit Schreiben vom
über die öffentliche Auslegung gem.
$ 3 Abs. 2 BauGB benachrichtigt.

31 .07.03

11 Prüfung der während der öffentlichen
Auslegung vorgebrachten Anregungen der
Bürger und Stellungnahmen der Träger
öffentlicher Belange: 24.1 1 .03

12 Beschluss über den Bebauungsplan gem.
$ 10 BauGB als Satzung und Billigung der
Begründung: 24.1 1 .03

13 Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus
Planzeichnung und Text, wird hiemlit aus-
gefertigt:

Der Inhalt der Begründung wird gebilligt
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Ortsgemeinde Bockenheim

Bebauungsplan ,,Am Ballheimer Weg"

Bszrüpdppg zur Aufhebung des Bebauungsplanes gem. $ 9 Abs. 8 BauGB

Inhalt:

1. Lage des Plangebietes und Grenzen
Bebauungsplanes

2. Erfordemis der Planaufhebung

3. Auswirkungen der Planaufhebung

4. Abwägung

des räumlichen Geltungsbereiches des



1. Lage des Plangglljetes.und Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches des
B€b4uungsplanes

Der Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes ist identisch mit dem
Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Am Ballheimer Weg" der Ortsgemeinde Bockenheim,
genehmigt am 28.06.1967.

Das vom Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes erfasste Gebiet befindet sich
am südwestlichen Ortseingang von Bockenheim.

2 Erfordernis der Planaufhebung

Im Rahmen der Untersuchungen der Ortsgemeinde Bockenheim fur die städtebauliche
Weiterentwicklung und Ordnung im Gemeindebereich wurde festgestellt, dass der
Bebauungsplan ,,Am Ballheimer Weg" teilweise nicht so umgesetzt wurde, wie es dieser
Bebauungsplan aus dem Jahr 1967 vorgesehen hat. Ebenso entspricht dieser Bebauungsplan
aufgrund seiner getroffenen Festsetzungen(Baulinienfëstsetzung; Allgemeines Wohngebiet)
nicht den Vorstellungen, die an eine dörfliche Bautradition zu stellen sind

Insbesondere hat sich herausgestellt, dass die Festsetzung als "Allgemeines Wohngebiet'
nicht def tatsächlichen Bebauung und Nutzung in diesem Bereich entspricht. Im Bereich des
,Ballheimer Weges" und der ,,Deutschen Weinstraße" sind landwirtschaftliche Bauvorhaben

vorhanden, die weitestgehend hauptbetrieblich genutzt werden. Teilweise waren diese
landwirtschaftlichen Anwesen bereits vor der Erstellung des Bebauungsplanes ,,Am
Ballheimer Weg" vorhanden

Aufgrund ihrer gesetzlichen Verpflichtung, eine geordnete städtebauliche Entwicklung und
eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu
gewährleisten sowie eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, hat die Ortsgemeinde
Bockenheim daher untersucht, auf welche Weise die dörfliche Bautradition auch in diesem
Teilbereich verwirklicht werden kann, ohne die bisherige städtebauliche Konzeption des
Baugebietes wesentlich zu verändem.

Nachdem sich herausgestellt hat, dass durch die Aufhebung des Bebauungsplanes die
dämliche Bautradition gewahrt werden kann, hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde
Bockenheim am 25.1 1.2003 eschlossen, den o. g. Bebauungsplan aufzuheben

3B swirkungen der Planaufhebung

a) Auswirkungen aufden Naturhaushalt

Die Aufhebung des Bebauungsplanes .führt zu keinen nennenswerten Auswirkungen auf
den Naturhaushalt. Auf die Erstellung eines landespflegerischen Planungsbeitrages gem
$ 17 des LPfIG kann daher verzichtet werden



b) Auswirkungen aufdas Orts- und Landschaßsbild

Negative AusMkungen auf das Orte:imd Landschaßsbild können duch die Aufhebung
des Bebauungsplanes ausgeschlossen werden, da bei der zukünRigen Verwirklichung von
Bauvorhaben in diesem Bereich das Einvernehmen der Gemeinde gem. $ 36 BauGB i. V
m. $ 34 BauGB erforderlich ist.

c) Auswirkungen auf die städtebauliche Verdichtung

Auswirkungen auf die städtebauliche Verdichtung sind nicht zu erwarten

4:..Abwägung

Die im Rahmen der vorgezogenen Bürgerbeteiligung ($ 3 Abs. l BauGB) vorgebrachten
Anregungen sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange ($ 4 BauGB)
wurden wie folgt gem. $ 1 Abs. 6 BauGB abgewogen

Als Eigentümer der Grundstücke mit den Plan-Nm. 270/2 und 269/2. die innerhalb des
Bebauungsplanes "Am Ballheimer Weg" liegen, wird darum gebeten, bei der Aufhebung
des Bebauungsplanes folgendes zu berücksichtigen: ' '

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes in der geplanten Form, so wie es die Satzung
vorsieht, entfallen Baulinien und Baugrenzen, die besonders in den Bereichen südlich des
Ballheimer Weges und westlich des Anemonenweges file eine geordnete Bebauung
vemntwortlich sind. Sollten in diesen Bereichen die Baulinien und Baugrenzen
aufgehoben werden, wäre eine Bebauung nach Ë 36 BauGB i. V. m. $ 34 BauGB möglich
Dies härte zur Folge, dass eine willkürliche Bebauung (z. B. Garagen bis zur
Straßenkante; tiefe Bebauung in das Grundstück usw.) möglich wäre.

Aus diesem Grund wird beantragt, die genannten Bereiche (südlich des Ballheimer Weges
und westlich des Anemonenweges) von der AuÜebung auszuschließen und hier die
Festsetzungen des Bebauungsplanes in der derzeit gültigen Form zu belassen, da diese
Bereiche den Grund der Aufhebung nicht betreffen

Die Anregungen werden zurückgewiesen



Das Verwaltungsgericht Neustadt hat sich im Rahmen eines Baunachbarrechtsstreites
bereits mit der Angelegenheit befasst undim Beschluss-vonr07.05.03 ich die
Baugrenzenproblematik erörtert. Wie aus dem als Anlage beigefügten Beschluss des
Verwaltungsgerichtes zu entnehmen ist, wurden sowohl von der Gemeinde als auch durch
die Baugenehmigungsbehörde im Rahmen der Einvemehmensentscheidung bzw. der
erteilten Baugenehmigung die nachbarlichen Interessen gem. den Gesetzesvorgaben als
auch der dazu ergangenen Rechtsprechung gewürdigt, so dass die getroffenen
Entscheidungen rechtmäßig sind.

Durch das Verwaltungsgericht wurde festgestellt, das auch durch die Überschreitung der
hinteren Baugrenze mit dem vollständigen Baukörper keine nachbarschützenden Belange
berührt werden

Neben den Baugrenzen wurde auch die "Baulinienfestsetzung" thematisiert. Ist eine
Baulinie festgesetzt, so muss auf dieser Linie gebaut werden($ 23 Abs. 2 BauNVO,
1962). Im Bebauungsplan "Am Ballheimer Weg" ist als vordere Begrenzung der
überbaubaren Grundstücksfläche zur ÖHentlichen Verkehrsfläche hin eine "Baulinie
festgesetzt, die von Grundstücksgrenze zu Grundstücksgrenze reicht. Durch diese
Festsetzung traü scheinbar eine Kollision mit den VorschriÜen über die seitlichen
Grenzabstände ein. Auf der Baulinie in ihrer gesamten Länge muss an sich gebaut
werden. Wegen des einzuhaltenden seitlichen Grenzabstandes darf in den
Abstandsflächen im Grundsatz nicht gebaut werden, denn die bauordnungsrechtlichen
Vorschriften, die nach $ 29 letzter Satz BauGB von der Vorscl)lift des $ 30 BauGB
unberührt bleiben, sind einzuhalten. Die zusammenhängend durchgehende vordere
Baujinie darf daher nur soweit beachtet werden, als die Abstandsflächen mit den nach
Landesrecht dort zugelassenen baulichen Anlagen(z. B. Garagen) oder Nebenanlagen
bebaut werden dürfen. Garagen und andere Anlagen nach Bauordnungsrecht sowie
Nebenanlagen nach $ 14 BauNVO sind auch auf den nicht überbaubaren
Grundstücksflächen, d. h. außerhalb der überbaubaren GrundstücksOächen zulässig. Da
im Bebauungsplan keine entgegenstehende Festsetzung getroÜen worden ist bedeutet
dies, dass durch Garagen oder Nebenanlagen die Baulinie nicht beachtet werden muss und
diese somit auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässigerweise
errichtet werden können.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass sowohl bei einer Beibehaltung des Bebauungsplanes
als auch bei einer Aufhebung des Bebauungsplanes gerade bei der Errichtung von
Garagen und Nebenadagen keine Änderung der baurechtlichen Situation eintritt

Aus den vorgetragenen Gründen von Sigrid und Gerhard Zengerle sind keine
Anhaltspunkte zu entnehmen die es rechtfertigen, den Bebauungsplan "Am Ballheimer
Weg" nur für einen abgegrenzten Bereich aufzuheben

Die Arlregungen sind daher zurückzuweisen

Von den Bürgem wurden keine weiteren Anregungen vorgetragen



Von--den-.;l'rägem --öffentlicher- Belange--wurden--von--der -4andwirtschaßskammer
Rheinland-Pfalz und dem Landesbetrieb Strd3en und Verkehr Speyer Stellungnal)men
abgegeben.

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Durch die Landwirtschaßskammer werden vom Grundsatz her keine Bedenken
vorgetragen. Es wird darauf hingewiesen, dass die zuJcünßige Bebauung nach den
VorschriRen des $ 34 BauGB(hmenbereichsbebauung) bauplanungsrechtlich beurteilt
wird. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der
Verbandsgemeinde Grünstadt-Land dieser Bereich als "Wohnbaufläche'' dargestellt ist.
Da dies nicht der tatsächlichen Bebauung und Nutzung entspricht, wird eine
entsprechende Paralleländerung des Flächennutzungsplanes mit Darstellung einer
,Gemischtbaunäche" angeregt.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und zum Teil stattgegeben

Die Ausführungen der Landwirtschaftskammer bezüglich der zukünftigen
bauplanungsrechtlichen Beurteilung von Bauvorhaben($ 34 BauGB) sind richtig

Entgegen der Auffassung der Landwirtschaftskammer sollte eine Änderung des
Flächennutzungsplanes nicht im Parallelverfähren durchgeMhrt werden, sondern die
notwendige Anpassung auf die tatsächlich vorhandene Bebauung und Nutzung kann im
Rahmen einer Gesamtfortschreibung des Flächeimutzungsplanes der Verbandsgemeinde
Grünstadt-Land durchgeftillrt werden. Der Verwaltungs- und Kostenaufwand für ein ggf
denkbares Teiländerungsverfähren fur den Flächennutzungsplan ist nicht gerechtfertigt
Bei evtl. baurechtlichen Streitigkeiten ist nicht nur die Darstellung in einem
Flächennutzungsplan maßgebend, sondern auch die vorhandene tatsächliche Bebauung
und Nutzung.

Aus diesem Grund konnte der Anregung der Landwirtschaftskammer nur zum Teil
stattgegeben werden

Landesbetrieb Straßen und Verkehr Speyer

Durch den Landesbetrieb wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet westlich der
B 271 befindet und von dort über zwei Gemeindestraßen erschlossen wird. Es ist daher
sicherzustellen, dass auch künftig ein ausreichendes Sichtdreieck nach RAS-KI an den
Einmündungen dieser Gemeindestraßen in die B 271 freigehalten wird, um hier ein
gefahrloses Ausfahren zu ermöglichen



Stellungnahme der.Verwaltung

Die Anregungen werden zurückgewiesen

Aufgrund der vorhandenen und genehmigten Bebauung ist die Einhaltung des geforderten
Sichtdreieckes tatsächlich nicht möglich. Zudem bestehen im Rahmen der Ortsdurchfahrt
(B 271) noch weitaus mehr Zufahrten von Gemeindestraßen auf die B 271 wo ähnliche
oder sogar noch schlechtere Sichtverhältnisse gegeben sind

Um eine Sicherheit des Straßenverkehrs auf der B 271 zu gewährleisten ist es sicherlich
sinnvoller, eine Umgehungssüaße zu vei'wirklichen anstatt ein Sichtdreieck zu vordem,
welches tatsächlich nicht realisierbar ist.

Die Amegungen des Landesbetriebes Straßen und Verkehr Speyer sind daher
zurückzuweisen

Im Rahmen der Öffentlichen Auslegung($ 3 Abs. 2 BauGB) wurden von den Bürgem
keine Anregungen vorgetragen und von den Trägern öffentlicher Belange keine
Stellungnahmen abgegeben.

Diese Begründung wird
Abs. 8 BauGB beige.mgt

dem am 25.11.2003 aufgehobenen Bebauungsplan gem. $ 9

Bockenheim. den 09.06

ß'Zq".\,,,
(Wagn#)
Ortsbürgemaeister



SATZUNG

der Ortsgemeinde Bockenheim

über die Aufhebung des Bebauungsplanes "Am Ballheimer Weg'

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch

In der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997(BGBI.l.S.2141, 1998 1 S.137),geändert durch Artikel 12
des Gesetzes vom 27.07.200 1 (BGBI.l.S. 1950, 20 13)

Der Geltungsbereich des Aufhebungsplanes entspricht dem Geltungsbereich
rechtskräftigen Bebauungsplanes "Am Ballheimer Weg" der Ortsgemeinde Bockenheim

Der Bebauungsplan "Am Ballheimer Weg" wird aufgehoben.

Die Satzung tritt am Tage ißer Bekaimtmachung in Kraft.

f €:F'ß 3,
u;.,.:::...:"S$;1iP

des



't C
d

1""#
;;ë::\:

'?

}.

Ë



Verfahrensvermerke

l

2

Aufstellungsbeschluss
gemäß g 2 Abs. l BauGB 24.03.03

Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses gem
$ 2 Abs. l BauGB: 03.04.03

3 Ortsübliche öffentliche Bekannt
machung über die vorgezogene
Bürgerbeteiligung: 03.04.03

4 vorgezogene Bürgerbeteiligung
gem. $ 3 Abs. l BauGB in der Zeit
vom:
bis einschließlich

14.04.03
07.05.03

5 Die Träger öffentlicher Belange wurden
mit Schreiben vom
um Abgabe einer Stellungnahme gem.
g 4 BauGB gebeten.

26.03.03

6 Beschlussfassung über die Am'egungen der
Bürger($ 3 Abs. l BauGB) und der Stellung-
nahmen der Träger öffentlicher Belange gem
$ 1 Abs. 6 BauGB: 28.07.03

7

8.

9.

Beschluss über die öffentliche Auslegung
des Planentwurfes gem. $ 3 Abs. 2 BauGB 28.07.03

07.08.03
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung
gem. $ 3 Abs. 2 BauGB:

OfTentliche Auslegung des Planentwurfës
gem. $ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
bis

1 8 .08 .03
1 9 .09.03



10 Die Träger öffentlichem'Belange wurden
mit Sch'eiben vom
über die öffentliche Auslegung gem.
g 3 Abs. 2 BauGB benachrichtigt.

3 1 .07.03

11 Prüftmg der während der öffentlichen
Auslegung vorgebrachten Anregungen der
Bürger und Stellungnahmen der Träger
öffentlicher Belange: 24.1 1 .03

12 Beschluss über den Bebauungsplan gem.
g 10 BauGB als Satzung und Billigung der
Begründung: 24. 1 1 .03

13 Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus
Planzeichnung und Text, wird hiemÜt aus-
gefertigt:

Der Inhalt der Begründung wird gebilligt

Bockenheimr:!$1;ia6Ö$1äläDQ4

7Wag«dr ß,
Ortsbürgemii®;el /

14. Bekanntmachung und Rechtskraft des
Bebauungsplanes: D -l - b}. Zaa'"l

Bockenheim.
$
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Ortsgemeinde Bockenheim

Bebauungsplan ,,Am Ballheimer Weg"

Begründung zur Aufbebypg dË$ Bebauungsplanes gem: i 9 Abs. 8 BauGB

Inhalt:

1. Lage des Plangebietes und Grenzen
Bebauungsplanes

2. Erfordernis der Planaufhebung

3. Auswirkungen der Planaufhebut

4. Abwägung

g

des räumlichen Geltungsbereiches des



]. .Lage des Planaebietes unlLßrenzen des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

Der Geltungsbereich des auf2uhebenden Bebauungsplanes ist identisch mit dem
Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,,Am Ballheimer Weg'' der Ortsgemeinde Bockenheim,
genehmigt am 28.06.1967.

Das vom Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes erfasste Gebiet befindet sich
am südwestlichen Ortseingang von Bockenheim

2. Erfordernis der Planaufhebuna

Im Rahmen der Untersuchungen der Ortsgemeinde Bockenheim fur die städtebauliche
Weiterentwicklung und Ordnung im Gemeindebereich wurde festgestellt, dass der
Bebauungsplan "Am Ballheimer Weg" teilweise nicht so umgesetzt wurde, wie es dieser
Bebauungsplan aus dem Jahr 1967 vorgesehen hat. Ebenso entspricht dieser Bebauungsplan
aufgrund seiner getroftënen Festsetzungen(Baulinienfestsetzung; Allgemeines Wohngebiet)
nicht den Vorstellungen, die an eine dörfliche Bautradition zu stellen sind

Insbesondere hat sich herausgestellt, dass die Festsetzung als "Allgemeines Wohngebiet'
nicht der tatsächlichen Bebauung und Nutzung in diesem Bereich entspricht. Im Bereich des
.Ballheimer Weges'' und der ,,Deutschen Weinstraße" sind landwirtschaftliche Bauvorhaben

vorhanden, die weitestgehend hauptbetrieblich genutzt werden. Teilweise waren diese
landwirtschaRlichen Anwesen - bereits vor der Erstellung des Bebauungsplanes ,,Am
Ballheimer Weg'' vorhanden

Aufgrund ihrer gesetzlichen Verpflichtung, eine geordnete städtebauliche Entwicklung und
eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu
gewährleisten sowie eine menschenwürdige Umwelt zu sichem, hat die Ortsgemeinde
Bockenheim daher untersucht, auf welche Weise die dörfliche Bautradition auch in diesem
Teilbereich verwirklicht werden kann, ohne die bisherige städtebauliche Konzeption des
Baugebietes wesentlich zu verändem.

Nachdem sich herausgestellt hat, dass durch die Aufhebung des Bebauungsplanes die
dörOiche Bautradition gen'ahnt u-erden kann, hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde
Bockenheim am 25.1 1.2003 eschlossen, den o. g. Bebauungsplan aufzuheben.

3. Auswirkungen der Planaufhebung

a) Auswirkungen aufden Naturhaushalt

Die Aufhebung des Bebauungsplanes führt zu keinen nennenswerten Auswirkungen auf
den Naturhaushalt. Auf die Erstellung eines landespflegerischen Planungsbeitrages gem
$ 17 des LPfIG kann daher verzichtet werden



b) Auswirkungen aufdas Orts- und Landschaßsbild

Negative Auswirkungen auf das Orts- und LandschaRsbild können durch die Aufhebung
des Bebauungsplanes ausgeschlossen werden, da bei der zukünftigen Verwirklichung von
Bauvorhaben in diesem Bereich das Einvernehmen der Gemeinde gem. $ 36 BauGB i. V
m. $ 34 BauGB erforderlich ist.

c) Auswirkungen auf die städtebauliche Verdichtung

Auswirkungen aufdie städtebauliche Verdichtung sind nicht zu erwarten

4. Abwägung

Die im Rahmen der vorgezogenen Bürgerbeteiligung($ 3 Abs. l BauGB) vorgebrachten
Anregungen sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange($ 4 BauGB)
wurden wie folgt gem. $ 1 Abs. 6 BauGB abgewogen:

Sigrid und Gerhard Zeneerle. Ballheimer We: 7 b, 67278 Bockenheim

Als Eigentümer der Grundstücke mit den Plan-Nm. 270/2 und 269/2, die innerhalb des
Bebauungsplanes,,Am Ballheimer Weg" liegen, wird darum gebeten, bei der Aufhebung
des Bebauungsplanes folgendes zu berücksichtigen

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes in der geplanten Foul, so wie es die Satzung
vorsieht, entfallen Baulinien und Baugrenzen, die besonders in den Bereichen südlich des
Ballheimer Weges und westlich des Anemonenweges fur eine geordnete Bebauung
verantwortlich sind. Sollten in diesen Bereichen die Baulinien und Baugrenzen
aufgehoben werden, wäre eine Bebauung nach $ 36 BauGB i. V. m. $ 34 BauGB möglich.
Dies hätte zur Folge, dass eine willkürliche Bebauung(z. B. Garagen bis zur
Straßenkante; tiefe Bebauung in das(grundstück usw.) möglich wäre

Aus diesem Grund wird beantragt, die genannten Bereiche(südlich des Ballheimer Weges
und westlich des Anemonenweges) von der Aufhebung auszuschließen und hier die
Festsetzungen des Bebauungsplanes in der derzeit gültigen Form zu belassen, da diese
Bereiche den Grund der Auüebung nicht betreffen.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Anregungen werden zurückgewiesen.



Das Verwaltungsgericht Neustadt hat sich im Rahmen eines Baunachbarrechtsstreites
bereits mit der Angelegenheit'befasst'ünd'ilm Beschluss vom'07:05.0Tausftihrlich die
Baugrenzenproblematik erörtert. Wie aus dem als Anlage beigefügten Beschluss des
Verwaltungsgerichtes zu entnehmen ist, wurden sowohl von der Gemeinde als auch durch
die Baugenehmigungsbehörde im Rallmen der Einvemehmensentscheidung bzw. der
erteilten Baugenehmigung die nachbarlichen Interessen gem. den Gesetzesvorgaben als
auch der dazu ergangenen Rechtsprechung gewürdigt, so dass die getroffenen
Entscheidungen rechtmäßig sind.

Durch das Verwaltungsgeric;ht wurde festgestellt, das auch durch die Uberscllreitung der
hinteren Baugrenze mit dem vollständigen Baukörper keine nachbarschützenden Belange
berührt werden.

Neben den Baugrenzen wurde auch die ,,Baulinienfestsetzung" thematisiert. Ist eine
Baulinie festgesetzt, so muss auf dieser Linie gebaut werden($ 23 Abs. 2 BauNVO
1962). Im Bebauungsplan "Am Ballheimer Weg" ist als vordere Begrenzung der
überbaubaren Grundstücks.fläche zur öffentlichen Verkehrsfläche hin eine ..Baulinie'
festgesetzt, die von Grundstücksgrenze zu Grundstücksgrenze reicht. Durch diese
Festsetzung tritt scheinbar eine Kollision mit den VorschriRen über die seitlichen
Grenzabstände ein. Auf der Baulinie in ihrer gesamten Länge muss an sich gebaut
werden. Wegen des einzuhaltenden seitlichen Grenzabstandes darf in den
Abstandsflächen im Grundsatz nicht gebaut werden, denn die bauordnungsrechtlichen
Vorschriften, die nach $ 29 letzter Satz BauGB von der Vorscllrift des $ 30 BauGB
unberührt bleiben, sind einzuhalten. Die zusammenhängend durchgehende vordere
Baulinie darf daher nur soweit beachtet werden, als die AbstandsHächen mit den nach
Landesrecht dort zugelassenen baulichen Anlagen(z. B. Garagen) oder Nebenanlagen
bebaut werden dürfen. Garagen und andere Anlagen nach Bauordnungsrecht sowie
Nebenanlagen nach $ 14 BauNVO sind auch auf den nicht überbaubaren
Grundstücksflächen, d. h. außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Da
im Bebauungsplan keine entgegenstehende Festsetzung getroffen worden ist bedeutet
dies, dass durch Garagen oder Nebenanlagen die Baulinie nicht beachtet werden muss und
diese somit auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässigerweise
errichtet werden können

Zusammengefässt bedeutet dies, dass sowohl bei einer Beibehaltung des Bebauungsplanes
als auch bei einer Aufhebung des Bebauungsplanes gerade bei der ETÜchtung von
Garagen und Nebenanlagen keine Änderung der baurechtlichen Situation eintritt.

Aus den vorgetragenen Gründen von Sigrid und Gerhard Zengerle sind keine
Anhaltspunkte zu entnehmen die es rechtfertigen, den Bebauungsplan ,,Am Ballheimer
Weg'' nur fur einen abgegrenzten Bereich aufzuheben.

Die Anregungen sind daher zurückzuweisen.

Von den Bürgern wurden keine weiteren Anregungen vorgetragen



Vote'äen Trägem öffentlicher''Belange wurden voirdeF' Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz und dem Landesbetrieb Straßen und Verkehr Speyer Stellungnahmen
abgegeben

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Durch die Landwirtschaßskammer werden vom Grundsatz her keine Bedenken
vorgetragen. Es wird darauf hingewiesen, dass die zukünRige Bebauung nach den
Vorschriften des $ 34 BauGB(Innenbereichsbebauung) bauplanungsrechtlich beurteilt
wird. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der
Verbandsgemeinde Grünstadt-Land dieser Bereich als ,,Wohnbaufläche'' dargestellt ist.
Da dies nicht der tatsächlichen Bebauung und Nutzung entspricht, wird eine
entsprechende Paralleländerung des Flächennutzungsplanes mit Darstellung einer
,Gemischtbaufläche" angeregt.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Amegungen werden zur Kenntnis genommen und zum Teil staügegeben

Die Ausführungen der Landwirtschaßskammer bezüglich der zukünRigen
bauplanungsrechtlichen Beurteilung von Bauvorhaben($ 34 BauGB) sind ächtig

Entgegen der Auffassung der Landwirtschaßskammer sollte eine Änderung des
Flächennutzungsplanes nicht im Parallelverf'iren durchgeführt werden, sondern die
notwendige Anpassung auf die tatsächlich vorhandene Bebauung und Nutzung kann im
Rahmen einer Gesamtfortschreibung des Flächeimutzungsplanes der Verbandsgemeinde
Grünstadt-Land durchgeführt werden. Der Verwaltungs- und Kostenaufwand für ein ggf.
denkbaren Teiländerungsverfahren fur den Flächennutzungsplan ist nicht gerechtfertigt.
Bei evtl. baurechtlichen Streitigkeiten ist nicht nur die Darstellung in einem
Flächennutzungsplan maßgebend, sonden auch die vorhandene tatsächliche Bebauung
und Nutzung

Aus diesem Grund konnte der Anregung der LandwirtschaRskammer nur zum Teil
stattgegeben werden.

Landesbetrieb Straßen undJVerkehr Speyer

Durch den Landesbeüieb wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet westlich der
B 271 befindet und von dort über zwei Gemeindestraßen erschlossen wird. Es ist daher
sicherzuste[[en, dass auch](ünftig ein ausreichendes Sichtdreieck nach RAS-K] an den
Einmündungen dieser Gemeindestraßen in die B 271 freigehalten wird, um hier ein
gefahrloses Ausfähren zu ermöglichen.



Stellungnahme der Verwaltung

Die Anregungen werden zurückgewiesen

Aufgrund der vorhandenen und genehmigten Bebauung ist die Einhaltung des geforderten
Sichtdreieckes tatsächlich nicht möglich. Zudem bestehen im Rahmen der Ortsdurchfahrt
(B 271) noch weitaus mehr Zufahrten von Gemeindestraßen auf die B 271 wo ähnliche
oder sogar noch schlechtere Sichtverhälhlisse gegeben sind

Um eine Sicherheit des Straßenverkehrs auf der B 271 zu gewährleisten ist es sicherlich
sinnvoller, eine Umgehungsstraße zu verwirklichen anstatt ein Sichtdreieck zu fordern,
welches tatsächlich nicht realisierbar ist.

Die Anregungen des Landesbetriebes Straßen und Verkehr Speyer sind daher
zurückzuweisen

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung($ 3 Abs. 2 BauGB) wurden von den Bürgem
keine Anregungen vorgetragen und von den Trägem öffentlicher Belange keine
Stellungnahmen abgegeben.

Diese Begründung wird
Abs. 8 BauGB beigefugt.

dem am 25.11.2003 aufgehobenen Bebauungsplan gem. $ 9





38. öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde Bockenheim

am 24.03.2003

Seite 3 von 5

Obgm. Wagner erwidert, dass Vertreter dgr Ortsgemeinde erst letztes
Jahr bei der Bundesstraßenverwaltung /n Koblenz vorstellig waren.

gH'l: =:=;ËFZ.S:"!''Iren'JU=:H2Hiq::ilë Ë::lEI
dass jetzt offensichtlich die AngejËgenheit auf das Jahr 2015
verschoben wurde. Zusammen mit (}6r Verbandsgemeindeverwaltung
aber auch mit der Kreisverwa/ung Bad Dürkheim wird die
Ortsgemeinde nochmals und/danach regelmäßig bei der
Bundesstraßenverwaltung intervenieren. Fest steht. dass nach
Aussage der Straßenverwal/ung bis auf Weiteres keine
Haushaltsmittel vorhanden /sind. Lediglich die von der
Straßenverwaltung versprochene Erneuerung des Straßenbelags der
Urtsdurchfahd im Bereich B 2/1 wird noch in diesem Jahr in Angriffgenommen

RM Kern ergänzt, dass die l)rtsaemeinde es nicht versäumen soll

ua==i?'LT'==:$HFEim:i:s;Ëgn::''Ëm==:=*
Jahr 201 0 vorgesehen ist e /erzeit nicht im Bundeswegeplan ftlr das

b) Frau Swoboda verweist aÜf ihren Antrag, auf dem Gelände des
ehemaligen Obstmarktes l ihre Pferde unterzustellen. Sie hat
zwischenzeitlich eine Befragung der benachbarten Anwohner
durchgeführt. Diese steg'ßn ihrem Begehren durchweg positiv
gegenüber. Die ursprünglich beabsichtigte Nutzungsänderung für den
in Frage kommenden Teilbereich des Grundstücks hat sie wieder
zurückgezogen. Nach Aussage der Verbandsgemeindeverwaltung
handelt es sich nunmehr ßdigHch um eine Duldung. Zwar habe sich

Nutzungsänderung ausCjesprochen, der Duldung wird jedoch
zugestimmt

Obgm. Wagner sichert Frau Swoboda zu, die Angelegenheit
nächsten Gemeinderatssitzung erneut zu beraten

in der

TOP -2 Bebauungsplan "Am Ballheimer Weg" '2
grlg1lren

federf. FB
z.K

Beschluss

Die Aufhebung des Bebauungsplans "Am Ballheimer Weg" wird beschlossen

Die Satzung der Ortsgemeinde Bockenheim
Bebauungsplans wird angenommen

über die Aufhebung des

Die Verbandsgemeindeverwaltung wird beauftragt.
Bürgerbeteiligung gem. $ 3 Abs. l BauGB durchzuführen

die vorgezogene



38. ö#entliche Sitzung des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde Bockenheirn

am 24.03.2003

Seite 4 von s

Die Verbandsgemeindevenl galtung wird beauftragt. die
Belange gem. $ 4 BauGB am Verfahren zu beteiligen

Träger öffentlicher

Abstimmungsergebnis: ëinstirnmig

TOP 3 Anfragen und Mittel:Hagen

a) R&l Spieß weist erneut und letztmals darauf hin. dass die damals im
Baugebiet "lm Brübel" gepflanzten und danach eingegangenen Bäume
Immer doch nicht ersetä wurden. Sofem hier nicht bald etwas
geschieht. wird die veRragfiche Gewährleistungspfjicht bzw
Anwachsgarantie verstreichen und die Ortsgemeinde hat die
Folgekosten zu tragen. Die Ansprilche der Ortsgemeinde ergeben sich
klar au$ der damaligen Auftragsvergabe

Obgm. \wagner sagt, er hat die Erneuerung der Bäume bereits
wiederholt bei der beauftragten Firma angemahnt. Bis heute ist jedoch
nichts geschehen. Er sichert zu, über die Verbandsgemeinde-
verwaitung hier nochmals nachzufragen ,#.fë;

b) Obgm. Wagner informiërt über ein gemänsames Schreiben der
Odsgemeinden Bockenheim, Ebertsheim. Kirchheim und Medesheim
sowie der Stadtverwaltung Gdnstadt, ir/ dem sich die Betroffenen
über die beabsichtigte Stilllegung ßes Rheinland-Pfalz-Takten
beschweren. Es ist nicht hinnehmt?är. dass die Ortsgemeinde
Bockenheim aber auch andere Gemei#8en erhebliche InvestÜioner} fËlr
die Erneuerung der Bahnhaltepunkteyëu leisten hatte und jetzt mit der
beabsichtigten Stilllegung hier eine #'hebliche Einschränkung droht

Die in seinem Auftrag entfernte Weide am See am Haus der
Deutschen Weinstraße war ße8nitiv krank und musste aus
Sicheüeitsgrilnden entfernt würden, so Oögm. Wagner. Bereits zu
Zeiten des ehemaligen Odsßürgermeisters Ackermann wurde der
Baum teilweise mit BetcÜ verfüllt, um drohenden Schaden
abzuwenden. Als Beleg wird' er in der nächsten Gemeinderatssitzung
ein Teilstück der Weide dPm Rat zur genauen Inspektion vorlegen
Weitere Anschuldigungen/find Anfeindungen seiner Person gegenüber
sind nicht länger hinnehrybar

/
/



Vder Verbandsgemeinde Grünstadl-land
mit den verbandsangehörigen Gemeinden
8attenbefg, 8issersheim, Bockenheim/Wstr.ilËI Dii'mstein;g Eber'tsheim; Gero oheim,lg Großkaflbach
Kinderheim, Kifchheirr}/dstr:; Kleinkadbach,ëLaumersheim,: Mertesheim, Neuleiningeßil Obersülzen

Obä9heim, Quirnheim
Hwausgebec Vefbaildsgemeirlde Gf{3ast8dt'La1ld.: VemrTtwoft]ich für dell amt! chen ]'eif: Eugen Ackefrnlanq; Bürgermeister. Vwlag
und Oltlck: Vëßag + C)f't.Kk Which KG. 54343 Fähren, Ewopaa} 6e l $ndusbepa&lt Td: 06502/9147i0 odw +24Q: vërlagsleitung und
vaantwoftlid} für Nachächterl ufld Hinwdse: Dietmar Krupp. Vuarltwodich für den Anzeigenteil: Klaus Wirth. Kostenlose Zustellung
wöctlenttich dolmentags, Ehzdst{3cke zu begehen be} d# Verbarldsgemeirlde:ve?wafturlg GähstadttLafx:1, 6?269 Grtlnstadt

3a.:Jahrgang (123) Donnerstag, den 03. Apä} 2003 Nr. ]4/2003

Zuf }lzie,nen U}Kfgabe un$ef'e$ neuen Pährze ges Lß*i; }&/}2
zt i, 6;€#*{2{$# 3 abgb 3:©@ t.{br

!aden Isaf däe Bëyölkärung hecht henze ch ë n

}?Q&f"al$ }h

ë :3 C'b$'=
Ë3e i:l i:l;t
Ökumeiüsëhef (3oUesdi©ns€ mi€' aä $c& e!Sender %reih u g dë$ Fährxengs
}'ahne\i98 und {3:er$iteËIAus$teilüng,

f$: 1 6 t hf! WVorNuh Hagen mit dem neue!} fahrzeug;.
aö }q:.st#gt.i hf': s eht zi} !hrem }eibi} ben IVoh} Ka8ëe und seibstKebackeilef K.uchei

vöf u{ wfcit traue il üf Sic bereit

gq,uf'thFzahi{8{ ä $ &Gmm€© & u $ b ,hr F'ekel-w## f hri, # a iw

,'8S-.
AC&ei''n'farin



Ausgabe t4/2003

telnet: Grundlagenkun für !G. bi$ 't3-ßhi'ige Kinder ß Ferieakuw
3 diesem Kurs wird der Einsatz des }nterTets für den privaten und für
len uhui$sehen Bereich !'ermitlel!. Unter afldefem werden folgende
hemonbehandelt: Wie $uiü maa im Internet? Wle sucht man }m
erntet? Wb vwsctlicktilian E-&Äails2
Geeignet ©r@Kifßi#;: ëie ml{ dem :FIC ge tbeitet haben ufü mit dei

3fönstadt

Freie Vyähiefgruppe Quirnheim
Bei unserem 3.Tagesäusfiug ha h 'ßttjrg-Emmi g m Aitmütüai Vom
23.05.03 bis 2s.os:t)3 si1ld noch Plätze frei
Awhl: Nichtmitglieder sind wilikommenl: Seht gü16tyels: Angetnt
Nähen.+rlfaM+iow erteilt }t\nen Ä$.,-Krämer,.
T©i.:, Ö6359 8't 947.Geeignet für

baus u17}gehen könnens
)ozent% T $ ilË ë IË Heinz G: Wißmann
beginn: @ $1g Dienstag 22.04.C3ä bi$

1 4.30 - 1 7.30 Uhf
4 NactvfT'linage i1 :65.60

Freitag , 25.04.03,

)auer / Gebühr

Niëhtamtiiëhef 'fäi! Battenberg (Pfalz)

Deutsches Rotes Kreuz

z. 8. für die Führerscheinkiassen
C/GI/Cell OD/Dl©EDI Ë

ehemals Klasse 2
Übungs$eitw.: T©iner ui'td 8eRiebshetfM

Wocheaendlehrgang
voM 19. bis 20, Äpä} 2003

in Bad Dürkheim
Rot-Kreuz-Haus, Rot-Kreuz-Stf: {

Erste-H$tfe-Kurs N h amiiichëfTeii

Sonntag. 06.04.20Q3
Prot, Kirchengemeinde 8attenberg

'i 't :QO Uhr Go e kost mit Taufe (Planer l R. Vogt)
Im GoResdienst würd Väteatina Taiisa Gebhardt getauft.

/''q Beginn rewe b s mstags und sonntags
von 9.00: t)i$ 17.00 Uhr
Kufsgebühf 36*-p Eura$1ilË

Aametduag: .Telefon 06322 9446-0
DRK Kni6verbaad 8ad C)ürkbeim

Mittwoch.
{ 9,{D Uhr

Q9.04.2003
Sitzung des Ptesbyteriums im Kirchenhäuscher} :in Bat-

W'eitere Mitteilungen
tenber9

siehe unten Kidnkadbach (

Die Deutsche Rheuma-Liga e. V.
Informationen

der katholiKheö Kirchengemeinde siehe Neukiängen

eilt mK: Das n:ächsle Tresen fiflde{ am Do n rstag, tQ.04.Q3, 19.3a
Uht h def Gäststäüe j;Rauchfar\g be} Tasso' in 8ad Dür ( nim $t &
Hörzu eHeM $fieda t©af+ct\ë Eintadun© an alis Mitglieder'l und
Frwftdada' Rheuma'Liga Ahspre€hparhef dw ÖAG Bad Dürkheim
$t Herr He mut Schulz. Tel:! Q6238 98024; (aä 17.00 Uhf}

ÖAG Bad Diifkheim

Bissersheim
Förderunterricht

Lernen F6tdem e. V: ntelt)äi{ ia Grönstadt eine Beratungsstelle Bild
betet }m. AuRfag der BewfSbefatuflg; d© &bei amtes ausbilduf\gs
begleite e fen {abH) a!}.
l:t;Ë;n Auuu&bertde (efnsehw e lgkoiten h da' thwretischen Aus-
bildun$Ëjodër droht ein:jAusbildungsabbrul:hl
kann höfen
L€Man Fördern e. V: unteKichtet a e Berufe. Die
koa } in der Rege
medan auch öfters} für ca

e

Äuszubiidende alter Berufe

Nichte ii herTei}

unterfkhtat a e Berufe. Die Auszabiider\dën
wähfet© ihrer Freizeit einmal in: de{ Woche {be

3 stunden äum $tützun enicht. Die Förde-
rung umfaßt bine Ved e ng des Lehfsloffes some dne gezielte urld
tmfasserlde Varbefeitung: aä die Z©sdwn; yrtd AbschbsspdfuWP.
inter lives Lehen wird durch die Arbeä ën kleinen G ppen {3 ; 4 Tei!

Lernen Fördern Prot. Kirchengemeinde Bissersheim

Freitag, 04.Q4.2603
13nser Gottesdienst:

'f 9.00 Uhr
Sonntag, 06.04.2003

Passbns- und Friedens ndacht
(

Rehmer) ode? auch im Einzeiu e H€ht Möglich.
Die Kosten übernimmt das .Arbeitsamt
Füf weitere:Auskünfte wenden $ie sich bitte an
Lernen Fördern e. V, Gfüastadt!
Fr$edtwfsü. 5. Tel.: Q6359 961 t O$
Lernen: Fördern e; V. 8ad D{ fkhei
\N6ingr. Nord 57. Tei;: 06322 92{57
Arbeitsamt Gf{3nstadt,
Harm Lallgnef, Tel.! 06339 9347'©
Arbeitsamt 8ad Dürkheim
Heim Gfaupner. Te}.: 06322 9402.0

IQ.60 Uhr Goüesdlens{ mi{ Kon$m\ation uad Feier des HI
mahi$ {E$ \Mth mit def Cv

Abend
Kifchenctui': Bissefsheim)

Bockenheim
a. d.: Weinstraße

Kreisgruppe Bad Dürkheim
Freunde der Erde

Ankündigung
oas näctKäe Mcnatstre#ea def BUND Kre $g ppe 8ad Dürkheim am
2. Mittwoch jeden ë4onat i ehem Nebewiim.im Obergeschoß der
Gaststätte des I'uravereins: 'i908 e: V;: Ergo oheim. Jahnskaße 24; fin
det am Mlt&voch, dea 9. Äpä!, un 1 9.30 Uhr star der Ortsgemeinde Bockenheim;

hier: Bekanntmachung des Aufhebungsbeschfusses; vorgezoge'-

aF98=1H:11?%? kËI,$:$=' =Z~"'" '"*: @:;@'' '*'
;lu®khä4,03,©die Aa u des &auyngsgl?ües*Am amh
1;;;'\;lä;'ißäËiös Ä:l Gemäß'$ 2 Abst {gBäuäe wüd dÖr AuRn-
bu11gsbeschlQss hefmit ö#end$ch bekamt gemacht:
Gemä13'$ 3 Ab$:: $: BauGB $i1ld: dië Bürger f äg ct t dbzdt$g Über
dië Pianuag zu nterr ch! ß

Bebauungsplan .Am Bal#heimef Vyeg

Das Abenteuer einer J gendf eizeit
Etwas Abentë eäus©sciiti#mani:be} der $täg gen Jugeildfreizett def
E%Äg }iKhen Jugendzenüaie Gäfwad} Pride.Knäheimhlaf\dqn
sctlön mitbf$flgeai Vom 21%: i 2$:7.2003+ kölner sich 'f2- bi$ 1 5Jä ß'
ge: im Abenteu des Zëitiageml ebe & efpfobani
Wa efe$tafärmatjor\en? afld$A md unggbd$1ugerHreferentln$ Petra
Li3dw©, Te!:: 0$3$9 949058.



Dlo Satzung def ortsgemeinde 8ockenhoim über: dle Aufhebuf\g des
8ebauungspianes ,,Am Bal heimen Weg" liegt daher in dër ZeR 'lüom
1 4.04.Q3 öis einschließlich: Q7.C5.03 im; Venvlraltungsgebäude def :Vef
bafldsgemeinde Grünstadt Land, Industriestraße 11; 67269 Grü?t-
stad{. Zimmer B ]Q6. als $äktirlQ$en€wurf zur Eindcht au$,
Wü@M der"Ausleger\g ab '8ie Bö©@ Gefe$mtl@ zurÄußewflg
und E1lödewrB übefdb beabsbhtigte Atiftiebutlg des 8ebauur\gsplarles
Der Gettuf gsbereich des aufzuheberlden 8ebauungsp ares .Am gail
tnimer Weg' }st 11achsteheader Skizze zu entnehmen.

Grünstadt 11

nleressonteß melden sich bei der Vefbaf\dsgemeindevenv\fa tung
Gans adt Lande lfldustriestr. l }:i 67269 Großstadt, Zimmer tOI. Hen
Huber / Frau Zähe. Tel.: 06359/8001 -206 oder 80Q1 -207.

Ausgabe i4/2{X)3

Nhhtatliti&iBf:Teil

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Uebe Mitgliederinnen uad &4itgiieder
zu unserer Jahreshaup&efsammlung arn

Freitag. den 1 1.04.2003:

Förderverein der Freiwii iaea Fellen\i\fahr

im Mannschaßsraum der Felle?wehr. Rathaus.
dad ich Sie hiemli{ focht herzlich einladen
Tageso?dnung:
] . 11Ëgll Begrüßung
2.$# $ Geschähsbericht füf das jahr 2002
3.:g93 Kassenbeächt
4.li9811 Beächt dar Kassanpdfer
S.&11:1i? Cnt asufig d6r Vorstarldschaft
6. Anschaf&nger! fär die Feuonwehf
7. $ 8 Vorschau 2003/04
81 i::=ü Verschiedenes
Uber eine rege Teilnahme würden: wir uns sehr freuen

20 Uhr

Verein
Bockenheim Kinderheim e. Vn n

für Natur- und Vogelschutz
Di8 Juge1ldgruppe des Naht- u1ld Vogefschutzvefeins Bockeaheim K$n-
defltleim a; VI .Dk Steinschmäüet' hH sich am $arnlstag. Q5.04,Q3
Treffpunh bt um 14.00 Uhr an der Gmndschuie h 8ockefüdm
Stammtisch
Def rlächste Stammtisch des Natura ufW Vogelschutzvefeins Bockea-
heim-Kinderheim a, Vi findet am Dienstag. G8.04.03. {lm 2Q.OO Uhr in
de{ Bier- ulla Wänstube "Be} Gerda". Hauptstraße $1 in Kiödenheim
star. Mltg#ieder Mild Freunde des Vereins sind herzlich willkommen
Vere} {tsa u sau g/Tagesfah !t
Da in diesem:Jahr das Interesse an unserem Vereinsaus8ug so groß
i$!, haben wif beschlossen eine zweiten Bus einzusetzen, Wer sich
noch anmelden möchte kann dies wochentags ab 't 9.00 Uhf bel Herrn
Siegfäed Raguse, T©fi:i 06359 4$52, bis zum I0.05.2f)03 tun
Ausfiugsdatum: 14.06,20Q3
Fahrtzlel: VagelpaA Heßorn
Abfahrt: ?.OO Uhr ab 8ockefüeilT}/Schuhufnballe
7:15 Uhr ab Kinderheim/Freizeithaite
Fabdende: ca. 20.30 Uhf
Preis: Emachseae: 22.00 Euro
Kinder bis t 6 Jahren: 1 6.00 EureE$ wird; darauf hingewiewtt, dass eho Pf$id)t zlü' Dütchfü rq ëiäör

Umwet&erträgiichkeitspföfung nach dea: UVPG nicht voäiegt
Verbandsgemeinde Gt'üastadt-Land
Fachbereich 2, Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Im Auftrag Toikendo#

jagdgenossenschaft Bockenheim a. d. Wstr.

Vörstandschah
E)er TSV 8ockefüeim e
Vorstandschaft bekannt
reh e&!äd.
Amt auszuüben
Geschäftsführender Vorstand
1 . Vorstarld, Horst Kern, 2. Vorstand, HaKmüt Biedinger:

$ctüäführe{, Wölfga! g Kkh Neu! Aitenprä$i-L

T$V e: V. Bockenheim

V.]886 gibt die neue Zusammense&ung der
Die nachfa:geraden Mitglieder haben sich be-

bi$: zur nächstem Mitgliedewefsammluag Im Mäa 2QQ4 ihr
dann Ueben wieder tufnusmäßige Neimabien

beim Jagdvontehef. Uli Keidef. $aihaf i

Hinweis aaf dën Auskehransptuch
Nach $10 Abs. 3 8JG beschließt dle gägdgeno$$e umar über die
Verwef\dung des Reinert ages der Jagdnutzung. Beschließ die Jagd.
genossenscha&, den Betrag nicht an die Jagdgenosser©nach :dem
Verhäitnls des Flächeninhalts ihrer be ei ic en Gmads ecke zu wertet
!en* so kann jeder Jagdgenosse. der dem Beschluss nicht zugesämmt
hat. die Auszahlurlg seines Anteils verfangen. Der Anspruch erlischt

Beschlussfassung xhriß ich oder mündlich zu Pfctokol{ des Jagdvor.
st3rlde$ ge&ead gemacht wird
gez. Uli Keideti Jagdvorstand

...Ne Niederschäft der Jagdgenassenschafts'/ersammturlg vom 3. Mäa
2003 liegt ab ETKh bert dieses Ämtsb#altes t4 Tage zu{ Einsicht
beim Jagdvontehef, Uli Keidef. $aihaf 1; 67278 Bockenhein Ö#eat-
IËh aus

wenn er nicht binnen eines Monats nach der Bekanntmachung derr r ntc R r:

steril. Chäste} Heise
deal, Rt} doof Neid
Zu den 9 8eisitzem wurden gewählt, bzw. bestätigt
Wetter bautz. Pele{ Juflg, Klaus Müttern, Hedwig und Franz Acker'
mann, Ude Biedirlger. Renate urld $;gg} Konielzka, Vo:kef Spieß
Zum Ältestenrat 9etüren Walter Wilhelm und Werner Kohl
Die Abteilung Fechten wird von RudQif Held vedfeten
Hechte i$: Michal Bfetwher
Radsport: Paul Wiener,
Gymnastik-Frauen: Chösta Mengele
Sina-Tanz-Gruppe:;Arlgelika Nerbaß,

Axel Schmëü

Schatzme

Jugefldleitef
Termine:
Am Samstag, den Q5iQ4.03, ab 9.00 yhr }st der rlächste Afbei€sein
satz am Sportplatz + Helfer sind däftgend edofdeftich. i\nsprechpad-
ner H. Biedinger

SONSTIGE MiTTeiLUNGeN

Feuerwehr Übung
Am l mmeflden $ortatag, den 6. April 2003
hat die gesamte Mannschaä def
am Feuerwehrgerätehaus anzutfe en
Wir erwarten pünküiches w\d: voilzähl ges Elfscheinea.
Jörg Neumarln, Wehffiihfef

Ft w. Feuerwehr Bockenbeim a. d. Wstrl

vofmiüags um 8:3© Uhr
Fëuelwehf Bockenheim zur Ubuag

Am Freitag, den t l,Q4.03+ um 20,gO Uhr i$t die nächste yorstatids:
säzung im Nebenraum urlseres Were nähe ms
Am Donnerstag, dea t7:04,03, um 19.0a Uhr im Nebenraum.unna
res Ve sinsheim iä die näc { Sitzung des: Arbeitskreises .Öffent
llchkeitsarbeir. interessiere $ir+dl dazu eingeladen. Im Mai d,: J. weü

varaussichüich die Beiträge eingez€1gen; Wir bittenden varaussichüic8 die Beiträge eingez€1ge ; Wr biKeR alle
Mitglieder, die keith Ëlinzugsermächtlgung abgegeben haben, bis Mit-
te i\hai d. :J. ihwn 8eiliag auf ursel Konto-Nr.:.i212348S bei der KSX
M;tteihaardt, 8i.2 5465124Q zu ülBn iaea. ÄfldemQgea bitte ufr ge
hemd an die Geschäf $$ ei e des T$V JakobBösheaz-$if. l$ sc:hfiH-
lich möwen {oder Ableiiuf gsleiter/Trainer), jede Röckbuchuf© kos e{
dea V8nin 3,SO Euro, die daad leider zu: thron: Laster geber wird.

Fahrradboxen
Dle Od$gemeinöe 8ockenhalm 'vem)iet am neuen 8ahnhai! punk
Fahaadboxen. Dio M ete beträgt jährlkh 6© Ea Q



S.igrid und Gerhard Zengerle 6)7278 }3ocke11heim

.Balüeimel.Weg:ZB
Tei. 06359/40306
Mobil: 0}72/6262430
22.G4.2003

Ä.11 die

Veibalildsgenleinde
Gflinstadt-Land

biber die
Onsgefneinde 13ockenheim

Aufhebung des Bebauungsplanes "Am 13aiiheimer Weg"

Sehr geehrte Damen und FICKen:

als Eigentümer von GrundsWcken (Flurstück Nr. 270/2 und 269/2), die inlnelliäb des
Bebauulilgsplanes "Am }3aiheimer Weg" liegen., rnöc})ten wir Sie bitten, bei der Auüebung
des Bebauungsplanes folgendes zu berücksichtigen:

Durch die Atifbebung des Bebauungsplanes in der geplanten }'oim, so wie es die: Satzung der
Onsgemejnde i3ockenheim, die bei der Verbandsgemeinde G:rihstadt-Lance zur Eimicht
vorliegt, vorsieht, entfallen auch Baulinien Bild Baugrenlzcn, die besonders in den !bereichen
siidiich des f3ai:reimer Weges uns westlich des Anemonenweges {br eine geordnete
13ebauung verantwortlich sind. Sollten in diesen 13ereichen die Baulinien und Baugrenzen
aidËehoben werden, w&e eine Bebautiilg nach $ 36 BauG13 i.V. mi{ $ 34 i3auGB möglich.
Dies hätte zur Folge, dass eine willkürliche Bebauung,(z. B. Garagen bis zur $kaßenkanie;
de6e Bebauung ;n das Grundstück u$w.) möglich wäw

0

[h'k hoffen, (]ms dies ilich{ im Sinne des Gemeinderates bzw. der Verbandsgemeinde ist und
t) ltragen, die borgen feten 13ereiche(südlich des i3ajiheimer Weges und u'estliëh dcs
Aneinonenwegw) vo!} dw Äuhebung auszuschließen uld hier die Festsctztingen des
f3ebauungspianes in der derzeit grill:iren Fom} zu belassen, da diese }3ereiche den Grund der
Außen g nicht bebefkn.

Mii $reundiichen,Gäben

/

\ (

SigrH ZerlgFrle

2

!erle



Verbandsgemeindeverwaltung Grünstadt-Land

Vefbandsgemeindeve wa ung Grünstad!-Land
dustriestraße 11. 6726)9 Gri3n$tad{ Internat: httpyywiww. gruanstadt-}arld.de

Email: pos!@gmenstadt-land. de
( Name>>
{<Zusatz >>

<€$traße>>

Bauabteilung
Ihr Zeichen
Unser Zeichen : 2/06/610-t 3/To..ko

Sachbearbeiter
Zimmer
Telefon

Herr Tofkendol"f

(0 63 59} 80 01-231
(0 63 59) 80 014
(0 63 59} 8001833
26.03.2003

Zentrale
Telefax

Datum

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung
l$ 4 Baugesetzbuch)

Sehr geehrte Damen und Herren

mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur
Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem konkreten Planverfahren
gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen
für ein sachgerechten und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme
ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt
nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde

Gemeinde Bockenhelm

[] Flächennutzungsplan

[lg Bebauungsplan für das Gebiet "Am Ballheimer Weg' 4:yBpbyngl

[] Vorhabenbezogener Bebauungsplan

[:] Sonstige Satzung

Eg Frist: { Monat ($ 4 Abs. 2 Satz 1 BauGB)

Kreissparkasse
Bad Dürkheim..Griinstadt
BLZ 546 3}2 4Q
Kto.-Nr, 100 96a 06

Volksbank
Grünstadt
81.Z 54$ 912 00
Klo.-Nr. 8+GC}

Postgiroamt
Ludwigst en
8iZ 545 $00 67
Kio,-Nf, 228 6]-$73

wg$iC21Da?W8ZXK<fW\TG{.K€?i\$ v8'n!) öt t tony a& ic i TÖ$ ?0 QC
Offnungszeitea
LJo, [X, Do: Q8:30 - 12:00 ur]d 13:3Q - ]6:QG Ubr
Mi: 08:3Q - 12:QC ünd 13:30 - t8:Ca Uhr
Fc 08;30 - 12:e0 Uh'



\ erbandsgemeindeverwaltung Grünstadt-Land Seite 2

Bemerkuncien:
Eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung gem. dem UVPG ist nicht erforderlich

Anlage:

Ba Ihelmer Weg'sgerneinde Bockenheim über die Aufhebung des Bebauungsplanes
.Am

Vln T.lk.nd..f

Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange(mit Anschrift und Tel./Fax-Nr.)

[] Keine Stellungnahme erforderlich mit Angabe der Gründe

[] B it An chtigte eigene P anungen und Maßnahmen. die den o. g. Plan berühren können

(} r"''}

[] Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen.
die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können.

Einwendungen

Rechtsgrundlagen

Möglichkeiten der Uberwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)

8ad Dürkheim-Gfün$tädt
8LZ $46 $12 {C
Kto.-Nr. {Q0 960 Ö6

Volksbank
GTÜnstedi
BLZ 545 9 12 ÜO
KiÖ.-N{ 84QQ

Ludwigshafen
8LZ 5+$ !C0 67
Klo.-Nr. 228 61-673

ingszeiten
!.{o. D}. Do: 08:30
k#i: 08:3a

] 2;Q8 ur d }3:30 - t6:GO Uhr
i2:Q0 u d 13:30 - !8:00 Uhr
3 2:CQ Uhl



[] Sonstige fachliche Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit gegliedert nach Sach
komplexen, jeweils mit Begri>ndung und ggf, Rechtsgrundlage

[] Antrag auf Fristverlängerung aus wichtigem Grund. mit Begründung und ggf.
Nachweisen

Od. Datum Unterschrift, Dienstbezeichnung

l$" -;"-t ;""ssz" EE.=?;g:i*" EI
Ö&3a - 12:00 urld 13:30 - !6:QQ Uh

Wl$ : ..1® uM :3:30 - 18:® Ut,



l Tf:eger ë#entlichef Belange

Landesbetrieb Straßen und Verkehr Rheinland-Pfalz. Äuiööahnem:
häontabaur. TierazRenstf. 'i 9. 564 t 0 Mor$tabaur
Buridesvermögensam{, Postfach 't220. 768C2 Landau

l
R8ckani

wcd
Bedenken u. .Anregungen

]
Deutsche Bahn Immobiliengeseitschaä mbH Niederlassung Kaisers:gutem:
8ahnhofstr. t , 67655 Kaiserslautern
Deutsche Telekom AG. 8BN 23. Chemnitzer Straße 2. 67433 Neustadt
Deutscher Wetterdienst, Klima- und Umweltberatung. Regionales
Gutachtenb(}ro Mainz, Postfach 31 Qt 10. 55062 Mainz
DFS Deutsche Flugsicherung GMBH, Untemehmenszentraie, Am DFS-
Campus 10. 63225 Langen
Landesamt fi)f Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Postfach la 02 55,
551 33 Mainz
Ge H. Planungsbüro Valentin, Eduard-
Mann-Straße t - 7. 67280 EbediËl::lg
Gewässerzweckvelband lseQ 2 25:

}4 "av. cl)

Ö'<. 6]:.

Gutachterausschuß beim Katasteram{, Exterstr. 4. 67433 Neustadt a.d.dstr
Handwerkskammer der Pfalz, Am Altenhof 1 5, 67655 Kaiserslautern

tHK Pfalz, Postfach 2 1 't0744, 67007 Ludwigshafen

Kabel Rheinland-Pfalz/Saarland Gmbh & Co, KG, Postfach 27 60. 5SOt 7
Mainz
Katasteramt Neustadt, Ëxterstr. 4, 67433 Neustadt a, d. Wst!".

Kreisverwaltung 8ad Dürkheim. Abt. Gesundheitsamt. Neumayerstraße iO,
67433 Neustadt a.d.W.
Kreisvenu/altung 8ad Dclrkheim, Untere Denkmalschutzbehörde, Phiiipp-
Fauth-Straße t 1. 67098 Bad Dt)rkheim
Kreisverwaltung Bad Dilüheim. Untere Abfalibehörde: Philipp-Faith-Straße
1 1 , 67098 8ad D(]rkheim
Kreisverwaltung 8ad Dtlrkheim, Untere VVasserbehörde, PhllippFauth-
Straße 1 1 . 67098 Bad D(}rkheim
Kreisverwaltung Bad D(]rkheim. Untere Landespflegebehörde, Philipp-Fauth
Straße 1 1. 67098 Bad Dürkheim {4
Kreisverwaltung 8ad Dürkheim, Untere Landesplanurtgsbehörde, Philipp-
Faüh-Straße 11. 67098 8ad Dürkheim
Kulturamt, l<onfad-Adenauer-Straße 35. 67433 Neustadt/dstr.

Landesamt für Denkmalpflege. Schillentfaße 44, Erthaier Hof, 551 30 Mainz
'Abteilung Bau- und Kunstdenkmaipfleqel
Landesamt für Denkmalpflege, Kleir$e Pfaffengasse 10. 67346 Speyer
archäologische DenkmalpßeQe.

Landwirtschaftskammer der Pfalz, Fischersifaße l t , 67655 Kaiserslautern
l& c« OB

Obednanzdirektion Koblenz - Landesvemlögens- und Bauabteiiung -*
PosKach 2860: 5501 8 Mainz (Rückant\?vo!'t: $taatsbauamt Landauf
Obednanzdirektion Postfach 1 569* 5601 5 Koblenz
Röckantwatt: $taatsbauamt S!

Deutsche Post Immobilien Sewice Gmbh, Postfach 22 13. 760i0 Karlsruhe
Außenstelle Karlsruhe -
Pfalzgas Gmbh. Rosi:fach 1 951 , 67209 Frankenthal

'\ o"''

Pfafzwerke AG. Kürfürstenstr. 29. 6706t Ludwigshafen

Planungsgemeinschaä RP, Postfach t0 2$ 36, 68026 Mannheim

Ruhrgas AG -8etriebsstelle Mitteibrunn-: (1)bernheimer Straße, 66847
Mittelbrunn
Saar-Fefngas AG: Wormser $tr, 123, 67227 Ffa{)kenthal

SGO SGd, Regionaisieiie Wasser\fxflRschaR. AbfallwfRschaR und
Bodenschutz. Kar!-HeiHerlch-Straße 22. 67433 NeüstadüWstr.
SGC) Süd. Regtonaistelie Gewerbeaufsicht, Kari-Heiffeäch-Straße 2: 67433
Nous aët/dstr.

h:\USR\eÄU'.ßCRM8L:.7ë8.CC
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LandwirtschaRskammer
Rheinland-Pfalz

Landwirtschaftskammer Rhein and Pfalz ' Fisch! 676SS Käisclsi3yti Dienststelle Kaiserslautern

An die
Verbandsge7neindevep;Haltung
Grtinstadt-t.and
Bauabtefiung-

}nd ustriestraße i t
67269 Grünstadt

Fischers haße :l
67655 Kaiserslautern

'relefoh; 06 3:3i:{ 8 40 99 - O
Telefax: :06 3 } / 8 4Q 99 + 99

Äktenzcicher} {ln scbëfmrkeb! stets angab'nj

1444.03
Auskunft erteilt - Dwchwah

[-k. ]ierminger - 5] 3} .03,2003

Bebauungsplan für das Gebiet ''Anl Baliheimer Weg'' Auaiebuag
ia der Gen3einde Bockenileim

Ihr Schreiben vom 26.03,2003 Az.: 2/06/610-13H'o-ko

Seh geehrte Damell ui3d Hellen

gegen die o.a. Bai.iieitplanung werden von hier aus im Grundsatz keine Bedeiüen vorgetragen. Ge-
mäß den Äüsfilllrullgen des Erläuterungsberichts (Kap.3 Ziff b) geilen wü dltvon aln, dass sich
kiinRige Bauvorhaben - wie bbspw. Erweise!"unten landwirtschaRiicher Betriebe -- nach den Rege-
ln! gen des $34 BauGB ächten. Fehler bieib{ festzuhalten, dass dim Piaiigeb ct i111 rechts8ültigen
Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Grüllstadt-:Land ais "lVohÄbaußächd'' dargestellt ist.
Da dies ebeafails nicht der tatsächlichen Bebauung und Nutzung entspächt, wird eine entsp:roche:n-
d Paralleiänderung des Flächen lutzuiilg$plalls($8 Ab$.3 S.l BauGB) mit Darstellung 6i11er ,,G©-
misclltbaufläche" angeregt.

Ä,{it fretindiichen Grüßen

K :\Rai rdnuag\Äklenpian\2003\1 4.0+ Bauleilpt tg Bild tand$tb RSPËanung\04,03 B(ba uttgspi3n$c\Bückenheim Q3-Q3-3 } 1bi k !r Wtg Aulbcbüng h?-d.dw

Zentra €; S$543 Bad Kreuznach, 8urgcnlandstlaac 7 - Telefon: 06 7} / 79 30 - Telefax: 06 7 1 / 79 3} 99
Bankverbindung: Kreuznacher Vo ksbal k e6. Kto-Nr, S27912 {Bt.Z 56Q 9G0 00} - Postgirokonto L!!dwigshafen. Kto-Nr. 32 6Ö4-6?9 {BLZ $45 ]Q0 6?}



LSV Spaya'. Pos#acä !8 80. $7328 Speya' LANDESBETRIEB
STRASSEN
UND VERKEHR
SPEYER

Verbandsgemirtdevelwaltung
Grtlnstadt-Land
Industriestraße t l

67269 Grilnstadt

Ehre Nachächt:
2e . 03. 03.Äa. : 2/cö-'öl a
t 3/Ta.ko

Unser 28ichën
4520-1vm

Ih Ansprechparhei
Frau mensch

Dumhwahl:
(0 62 32) 6 2$-11 15
E-Mail
Birgit.Benschl@Lsv-
Speyer.dp,de

Datum:
Ö4,84.2C03

Bebauungsplan für das Gebiet "Am Ballheimer Weg' Ortsgemeinde Bockenheim

Sehr geehrte Damen und Herren

gegen die Aufhebung des o.g. Bebauungsplanes bestehen unsererseits grundsätzlich keine
Bedenken

Das Piangebiet befindet sich jedoch westlich der Bundesstraße 271 und wird übel zwei Ge-
meindestraßen von dort erschlossen

Es i$t daher" sicherzustellen, dass auch künftig ein ausreichendes Sichtdreleck nach RAS-K
t an den Einm€1ndungen dieser Gemeindestraßen in die B 27t freigehalten wird um hier ein
gefahrioses Ausfahren zu ermöglichen

Mi{ freundlichen Grillen

Im Auftrag

;@€3ensëh

BesiJcher
$t. Guido-Straße }7
7346 SWyer

Fon: (a 82 32} 6 2$-Q
Fax: {0 62 32} 62$-{ 102.

.G3, -Q4

E&lait: fsv
{@isv-SWyer.dp.de
Web: www~isy-flp~di

Gesch8Rsführef:
Helmut funk
Ernst Eggers
Hast Citersdo#'f

RhmuWäb
&



Köfperschaß

Ortsgemeinde Bockenheim
Beschlussorgan
Ortsgemeinderat
Öffentliche Sitzung
Az. : 2/06/6 't0-'t 3/to -kcSitzungstag

Tagesordnungspunkte

Haushaltsmittel

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes

Aufhebung des Bebauungsplanes
Bockenheim;

der Ortsgemeinde

hier: ßb39999ng gjglg:.1l Abs. 6 BauGB; weiteres Vedahten

Sachverhalt

Im Rahmen des Vedahfens für die Aufhebung des Bebauungsplanes "Am BailheËmer
Weg" hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 24.03.03 beschlossen, dass die
vorgezogene Bürgerbeteiligung gem. $ 3 Abs l BauGE3 sowie die Beteiligung der
Träger ö#entiicher Belange ($ 4 BauG€3) durchgefilhd werden soll

Dle vorgezogene Bürgerbeteiligung wurde in Form einer öffentlichen Auslegung des
aufzuhebenden Bebauungsplanentwurfes bei der Verbandsgemeindevefwaltung in der
Zeit vom 14.C4.03 bis einschließlich 07.05.03 durchgef{)hrt. Parallel dazu erhielten dfe
Träger öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme

In dem vorgenannten Zeitraum wurden sowohl von den Bilrgern Anregungen
vorgetragen als auch von den Trägern öffentlicher Belange Stellungnahmen abgegeben
Diese sind al$ Anlage in Kopie beigefügt und können während der Sitzung im Original
eingesehen werden

Gemäß $ ] Abs. 6 BauGB sind bei der Aufbteliung und Aufhebung der Bauleitpiäne die
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht
abzuwägen. Dies bedeutet, dass die eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen
einer intensiven Bewertung bedürfen

Von der! E3ürgern wurden folgende Anregungen vorgetragen



Seite 2

Als Eigentümer der Grundstilcke mit den Plan-Nm. 270/2 und 269/z. ale innerhalb des
Bebauungsplanes .Am Ballheimer Weg liegen. wird darum gebeten. bei der Aufhebung
des Bebauungsplanes folgendes zu berilcksichtigen

$

Die Anregungen werden zurilckgewiesen

die getro#enen Entscheidungen rechtmäßig sind

Durch das Verwaltungsgericht wurde festgestellt. das auch durch die Überschreitung der
hinteren Baugrenze mit dem vollständigen Baukörper keine nachbarschützenden
Belange berilhR werden.



unberührt bleiben, sind einzuhalten. Die zusammenhängend durchgehende vordere
Baulinie dad daher nur soweit beachtet werden, als dle Abstandsfiächen mit den nach
Landesrecht dort zugelassenen baulichen Anlagen (z. B. Garagen) oder Nebenantagen
bebatlLwerden dürfet]-Garagen und gndere4nlage&.Ruch 8auordnungsfecht sowie
Nebenanlagen nach $ 14 BauNVO sind auch auf den nicht überbaubaren
Grundst(]cks8ächen, d. h. außerhalb der ilberbaubaren Grundstilcksflächen zufässig. Da
im Bebauungsplan keine entgegenstehende Festsetzung getroffen werden Ist bedeutet
dies, dass durch Garagen oder Nebenan:agen die Baulinie nicht beachtet werden muss
und diese somit auch außerhalb der {)berbaubaren Grundstücksflächen zulässlgenweise
errichtet werden können

Seite 3

Zusammengefasst bedeutet dies, dass sowohl bei einer Beibehaltung des
Bebauungsplanes ais auch bel einer Aufhebung des Bebauungsplanes gerade bei der
Errichtung von Garagen und Nebenanlagen keine Änderung der baurechtlichen
Situation eintritt

Aus den vorgetragenen Gründen von Sigrid und Gerhard Zengerle sind keine
Anhaltspunkte zu entnehmen die es rechKedigen, den Bebauungsplan ,,Am Baiiheimer
Weg" nur ft)f einen abgegrenzten Bereich aufzuheben

Die Anregungen sind daher zurückzuweisen

Von den Bürgern wurden keine weiteren Anregungen vorgetragen

Von den Trägern öffentlicher Belange wurden von der Landwldschaftskammer
Rheinland-Pfalz und dem Landesbetrieb Straßen und Verkehr Speyer Stellungnahmen
abgegeben

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Durch die LandwiRschaftskammer werden vom Grundsatz her keine Bedenken
vorgetragen. E$ wird darauf hingewiesen, dass die zukilnftige Bebauung nach den
Vorschriften des $ 34 BauGB (Innenbefeichsbebauung} baupianungsrechtlich beudell{
wird. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass }m rechtsgültigen Flächennutzungsplan der
Verbandsgemeinde Grilnstadt-Land dieser Bereich ais "Wohnbaufläche" dargestellt ist
Da dies nicht der tatsächlichen Bebauung und Nutzung entspricht, wird eine
entsprechende Paralleiänderung des Flächennutzungsplanes mit Darstellung einer
.Gemischtbaufläche" angeregt

Stellyogoahpe:dQr yerwailyo

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und zum Tell stattgegeben

Die Ausführungen der Landwirtschaftskammer bezüglich der zukünftigen
bauplanungsrechtlichen Beudeiiung von Bauvorhaben ($ 34 BauGB) sind richtig
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Entgegen der Auffassung der Landwirtschaftskammer sollte eine Änderung des
Flächennutzungsplanes-nicht--im- Parallelvedahren-durchgefi3hrt-wel:dea. sondern die
notwendige Anpassung auf die tatsächlich vorhandene Bebauung und Nutzung kann im
Rahmen einer Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der
Verbandsgemeinde Grünstadt-Land durchgeführt werden. Der Verwaltungs- und
Kostenaufwand für ein ggf. denkbares Teiländerungsverfahren ftlr den
Flächennutzungsplan ist nicht gerechtfertigt. Bei evtl. baurechtlichen Streitigkeiten ist
nicht nur die Darstellung in einem Fiächennutzurlgsplan maßgebend, sondern auch die
vorhandene tatsächliche Bebauung und Nutzung

Aus diesem Grund konnte der Anregung der Landwirtschaftskammer nur zum Tei
stattgegeben werden

Durch den Landesbetäeb wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangeblet westlich
der B 271 be8lndet und von dort biber zwei Gemeindestraßen erschlossen wird- Es ist
daher sicherzustellen. dass auch künftig ein ausreichendes Sichtdreieck nach RAS-KI
an den Einmündungen dieser Gemeindestraßen in die B 271 freigehalten wird. um hier
ein gefahrloses Ausfahren zu ermöglichen

Die Anregungen werden zurilckgewiesen

Aufgrund der vorhandenen und genehmigten Bebauung ist die Einhaltung des
geforderten Sichtdreieckes tatsächlich nicht möglich. Zudem bestehen im Rahmen der
Ortsdurchfahrt (B 271) noch weitaus mehr Zufahrten von Gemeindestraßen auf die B
271 wo ähnliche oder sogar noch schlechtere Sichtverhältnisse gegeben sind

Um eine Sicherheit des Straßenverkehrs auf der B 271 zu gewährleisten is{ es sicherlich
sinnvoller. eine Umgehungsstraße zu verwirklichen anstatt ein Sichtdreieck zu fordern
weiches tatsächlich nicht realisierbar i$t.

Die Anregungen des Landesbetriebes Straßen und Verkehr Speyer sind daher
zurilckzuweisen

Weitere Stellungnahmen wurden von den Trägern ö#entlicher Belange nicht vorgelegt

Nach erfolgter Abwägung ist als nächst:er Verfahrensschritt die öffentliche Auslegung
der Satzung der Ortsgemeinde Bockenheim tiber die Aufhebung des Bebauungsplanes
,Am Bailheimer Weg" gem. $ 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen
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l

2.

3.

4.

Die Anregungen von Sigrid und Gerhard Zengerle sowie des Landesbetriebes
Straßen und Verkehr Speyer werden unze!:Zugrundenahme der-Stellungnahme der
Vefwaitung zurückgewiesen
Die Anregungen der Landwirtschaftskammer Rheinland-f>faiz werden unter
Zugrundenahme der Stellungnahme der Vefwaitung zur Kenntnis genommen und
zum Teil stattgegeben
Dle Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplanes "Am Baliheimef Weg" wird
angenommen
Die Verwaltung wird beauftragte die öffentliche Auslegung der Satzung über die
Aufhebung des Bebauungsplanes ,,Am i3aliheimer Weg" gem. $ 3 Abs. 2 BauGB
durchzufilhren

Ar@q D

Anregungen der Bürger
Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange
E3eschiuss des Venvvaltungsgerichtes vom 07.05.03

Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplanes
Begründung

"Am Ballheimer Weg' mit
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hat dsö 4 Kammer d08 Va lvatHngeQüri=ma Nous:adt an dor Weinstraße nifgrund
der beratung vom 7. MB1 2003. 8ni dor tollgenammün haben

-,/anttzsndef Rich'tö! em VöfwatNngsgorlcht BU&!maar
Rlchurh am Vërwal:ingBg8riëht Wolfram
aiëh't#' am VonlfKeltungsg ficht Klr k

b schlosse
Dar Ärürag wird abg lehnt

Db Raten öes Varfahnns tragen. die AntngBtelbr üi=schilöEiich dor
atißafgencht11chan Koste doö $eigaiad n n

ÜiWrä dßt- S reMgßm'nßÖËviiiÜ aÜë:ÖOO ëf08tgoSaÜ.

Dsr Amraq mË do;n dia Anti g3t flor dis Anadrtting det auh3hiobondari \Mrkung

Ihres VNido p ct16 Segen die dark 8 1gslüdenön an' 2 April 2D03 ortollia 8 uge.

nehmi9uög zum N ubau Ine Wohngebäudos au{ dom Grundstück FlufNr. 271/2

In Bockenhalm begohran. Ist gemäß $$ 80a Abs. 3. 80 Abs. 5 Satz 1 2. NtarrBtlva

vwGO l,V.m. S 212a =ai63 ötaühaft ind au:h ansonsten niässig, Insb3son3ere

steht dem nicht entgö9ön: da8$ der Antrags lief voi Aa dung des Ven\?\raitutlgg-

9erichts bsi J9m AnL'agsgogner nicht erfbiglGS un eine Aussatäung dar \ralizio-
hurlg der Bsug6nehmlgung nad)gesudtt hat Ein \orhüriger AuESBüung$anbB9

nach i 80ü Abs 3 Satz 2 i.V.m. 9 8D Ab$ ö SaE l Vwgo. iar ;rinësätzllsh sr-
f)qertlch ist (s. eüsführfich hianlr ova Rneiöl8nd-Pfalz. DVBL. 19ü2. 1296; v91

z r F d9a y g diösot' RechbFre h ng nach ÄußQ&fäfäre{ n d$$ $ $C> Äb$ 2
BauGB-\laßnG. VC3 Trier. Beschluss vom 3. f/2}! 19:3 - 5 L 212/aS.TR -). :Nar
hier ente hr ich, ëa zuf Ze t ie:" Eiar3lehung dss lirechtsuhuëanËrg9es bei der
t<emnef an 23 ,äöri1 2C03 Jle sau&ö it a u miäölbar bevorsiaRd$R {$. dle 8au~

be Irnsanleige für d n 25 April 2003 auf Blatt 63 der 9 unep:ehmigungsakto}

ur.J bonn "aida \-'olistn3kung l Sinne des $ 80 Abs 6 Satz 2 fqr. 2 VWGO droh-

:e" {vgl. ovG Rtninlartd-Phk, 9V8{. 1932: 129?}.

3
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Der Ar.lmB kann Jedoch in dor Sache keinen E:fo g heben. Für dlo dach 5 80ö
Abs. 3 VWGO zu treffsnda ErmöBnnsentschoidung :e$ GsHchb sind diD aogen-

ëLifbön Intere8S n dsr Adragstaibf und da patg laëecen fäf don Zeitraum bi$

zur Entscheidung im HaJotwchöverfahmn g8gorlahanaör abzuwägen. DËbel.i6t
d 6 aufBchlobende WlrKting deB Rechtsböholls amuctfdr 3n. wenn OHs1licfie Zwar

bi an dö{ yeninbaÜ it dö8 voäabens mlt n ehb rs h bender Von:hrBon be'-
SiehaR. DömgögBnObar ist dör AHLM; auf Gewäh ng vorüMgm Rechtsschutzsb

:;i&'igßË;R\ËÄig$ËI'tä;Ë€w%%ß%Lä'ääah''M;&$äl: f'faü®''fMht Ü$ irrt:,

ab der Röchtbboho'f dü,s Nachlbam wahrBchalnllch zun :Hold Hohron wird. BIRD dlü

Er $!g ussl6hteri also öeüa, bt .Bine un'fässsnd !nüres$a abxvä$uf© vof:u-

rohHo=. Babai hat dar Gc8 gabor mit d3r Einf9?ung düË S 212a BauGB kelna

natorHlü Bowl-tung der Intsr063sn des EsuhorTn und des db Baugenehmigung

ar.fechtüRä n N8chbaM Ih dem Sinne vorgenommen, daw dom !n 8fe 8e dss
8 uhofi'n ac def sc,fo geä vdldöhb üsk der Eaüg$nehmi$uö9 r6getmäß g ein

iöh8t'88 {l;awicht :ukamh{ {\'gt. BVon&IG,. l)V81 2$8't, 18$1 Baur 23Q2, 631

$ a{.nh C}VG Nua?'dfhë$n-Werth,l8R\ N\fwZ 't98$. gB8). Daf ges zieh Ausschiuw

der aifBch-ebandon V/id'.urls ëor ma;e hai diälict' zar Folge. a3ss iö i3ah6de

\'on dar Ihr sonst nach $ 80 Abb. 2 Sa= 1 Nr. 4 VvßuO obiiogünoar Pflicht sntburi-

den wird. dag öffentliche Into asse an dar öufQrtigen Val:zn})urhg anhand da: kon-

kr6tsn G g benin i en bosonëers zu bogrändsn.

In Anw9n€iurlg dieser Gnnë8ä muss hist dto IRtB"es: nb'.vä9uilg zugunsten

öe ë ig adel en ausfallen. Dis im vefeinfachËsn 3 a hm@u gsv ä&hfen nach

5 $6 LBauO ertejltö Baugon hrnigun; voM 2. Apri' 2C03 vsrstäßt offensichtlich

nicht kagan von dei" 8 uau8ichtsbehöNe zu prtif$ {1$ 5euwplanungsrec tische eder

Sons\igö öffentlich«rechtliche VoräohdRs , diö auch d9a Schub, d-sr A3n ngsi:aller
als Nacht rn z diorieR bestimmt sind

Ë

f

DI Änbagsteli r rüg a allein d@. Unlsl:aöä, daSS d$$ 3auforhab ß Jof" 8eigSia-

)ellen dis Im Bebaiiun spion 'Xm BallFeimar V,e8' dsr Gemein.J3 Pacxbnholn
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festgelegte hintere haug n $ mlt c8H volle ä dlg&'] Sa köO&f Überschreitet.

E tg g n döf" Rechl8a i$as8ung d r Antragsteller ha't äie Fes86gu?'$ def hintafen

B igror=e in dem Ëehann en 3 bauungsplan 8llerdirlgs keine r\achbarscr'otzeloe
Fu iöö. !nG9gansa2z zu d a Fes tzu 3en olnss $ebaicn$splsf:s {ib laie.AR
dër baiilicfan Nueüng sind dessen Fests9tz'unten h9üoffeßd Geschc8sigksR
übel ubaw Gruild&töcksRäche unë gö3chwsfläche grundsëü ich nich nachbö{-
sch(]taen4. Daher vefmäaK db Fass kung wort Baugfonzan n h $ 23 Se NVO

nicht allgenntn hlachbawchtitz (v31. BVonG. Sayn. 1995. S23i CVG Rh3lnland-
;tÖ!&;&SqQT'23Z:U d..3o$chlu$S voW 2;Ä a 2003 -S{'8«{Q$82/3&QvQ:=bi©VG

NcrärhäÖ-4q©$#Btoa, 8R$ 58 Nr, 171; H&hf/$=hul@, 6# n iiü"rech lich $ Sau-

ra=h5a'rocjË:. 1998. Rdnr.152 #., ündö's VGH Baden-Württemberg. SRS 56
Nf..45. degi:ë.ei seiüiöhon und hin 8 sn $ ugref\z ri.tn el 8m 8 ugebiöt: voR einar

ogeimëßlg R n chb achQtzsndon VVIÜ r$g zuge;a$tsr\ äü$ aö de'sölbon Gfu?ü-
stücksssite lisganden Nachbarn usgöht), cn öie Fe tsetzuag voll Bau9fenzen

.eben ihmr südkb ui chen Ofdnungs&nktion damLif gwichtat l$t. ÜeH $ch:itZ

des f480hbam zu dknsn* hëlgt vo ! yylilen def G meine ai$ Pla ynügträgor ab

(vg1. 8VswG. NVWZ 1998, 8$8).. Daher $ 1a j döm Ellnze.Ifail a $ 1öh und
R chGnatu? dei F sßetzung, Ihrem Zus mme h ng mll den aadafen RegeiultgqP

(ie fFfans, ë©f f'lanbegröfldung cssr andüraf} Un d 8en unJ vOQ$ngßn im Zus-

ammenhang ml{ der Planaufstoll n$ n Wegs dear A ab ng zu almlHeln, ob d©f'

f'langöbaf" 31e fes&etzung von ß ugreKsf' m+t dßß$ehützBndsr W!&cng ha{ au$-
$ säen wollen

Dias l$t hier, wla eine CiRslGhwahR l "N1 6obsü ngsgi8n ke ÖQsbe ht
icht def Fall. Ës üinäö sich weder in de eüliohen Fesiwbungöa noch- in der

Begründung äes 8ebauu gspian Ä z Ich n dafür. d $ b Gemai1lde 8ocken-
-:im als Plalc-$gef dk Fest küng ë f $&ugr nzsn ch u$ Günicon ds3
N ho chüÜ $ g trog n h

Dk Anlra steile: könrwn au h bh nk :d lg elk-nd m shen, dass dsr.Aneags

2eg $r de BelgelaJ ne in der angobchienee 8 3eö hnlgung - n'3giichen'vel
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@ - zu Ua sht elnä Bef olung nach $ $1 Abs.2 3 c8 vci\ dsn Fe6tseücag n

oes Baba ngspla i3b r d1 8öugfe z ereilt hat. Zwar ka ! $31 ßÜ$.2
9ëunu im Fai 8 einer 'f8hbfiHfi8ni 8a'ffülung vo einer nicht nachbarschQ'bond3n

Fsetwtiung dsm FJacnbem elton Abweh'anspruch dlnr vermlttöln. wenn ü:e üe-
höfäe bel thfef" Efmes$Bns nbcheidung aber 51 valü 3auharm bs nti:9gt8 je-

ff lung acht äie g bo epë RÖ k8lcht ai.ddi ists:s$8eR d N chban ganomm$n

ha{. Dabei kl: die F'rage, unten" welchen Voräus&ehüunë bine 8affoiung db frech«

}s düs Nachbün vöd8ta, nach den }äaßs:Üben zu b6ant$'&ëüR, di ä $ Bupdes-

vörwäiËunËigë?iëM Züm' ëfi t$öhD ä : Gebe äsr'Röcksichhäii?tiä" an #lü k

tat, Eln - unr'ags3nëef. Än8pruch ai.d eK s8 nde lerüeb i:ntsl:haidu!\g b i döf

8n lung ißer 8e r dung n ch $ 3q Äbs. Z 8 uG8 besteht dag8gan nicht, w$1
inB€1Weit bd.der 8 f iuö$ voä IB9 ich n hbaf chütz öden F8ss9zung nur

äa G ba{ d6r %rBfdigung n chb dch r ]n fs$wn äfittschübend ä {v9:
8Vsme. I'QVü.Z-RR 1999: 8)

Davon ausgehend scheidet hbf Bine XJofteüung d08 d.fjttKhützanëën Gebots do!

ROcx8ich lahme dcrcb die ll ö ge+i$1uflg voa def }m 8 5auun;splaP föStge
$ &e Ba krenz äu$. cc$ i& nich r$ichtkh: dass duke die zigüias$sns 8$.

ë yang des Bfundstück8 FiufNr. 27{/2 mit einem :wöiQeschossigen Ë t'f&nliilen«

baüs in aßo erna vwis dbÄnkag teilofunz {tbarbs ipifäch igtw rdo

Dia KO$i8niÖßt3chëläu g {aig u$ $$ 't5Ä Ab$, 't 'ia2 Ah$. 3

Jia F$stö tzüng dcs \&üäii de V %hrensGe9onElaPdes ht & 8 p g$ 2Q

ß.Bs. 3: $3 .qb$. { GKC i,V m. öe© $ iu'eak3i2log üf diü V'enu äun$$ëeflchËs«
arkoi{ l.$, auch den g $ hlus3 dei Irma vom 3'i. Jäöi.,}at 20.n2

{ L 31/G2.NV/ -
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R htsm %üb h n9

Gagen lose =rltsclnlduing glüht dan Bete legten ur\d der. Baust plan der =n:8clnüur\g
B u fhn n d:e BeBchw rde an da$ Oöe erwelürigsgericht fU3hiand-Pfalz zü '

Ffb be -ÖqqlBo$$1M8d8qer d!:ahgeh

dargoiegËön Gründe

des L9üdaS, dem si &!$ Mitglied ZLigehöna. vëäfet8n !& sn

l Sb !€iQkdten ü f kosün: G€Ö€hfen md Aulagm !$t dt B%®wreü nicht o Gë
bm: wenn dwWertüss e6cnw8dog an$ ö8es 2{jC;QO € nich Ü 9 tetgt.

De Festset unü Ja Strnitwerles };anr nad\ / ßga s d ! $ 25 Abs 3 G{(i mit OBr !3&

schwor:3a angafochiea \No1'def'}

g6z. 8utzl gef .{$;* ;'=R
K

gsz. VVoh't3n gez. Klotz

Ä sgefertigt

Jije z! gs ! jt$
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41. öffentliche Sitzung des Oftsgemeinderates
der Ortsgemeinde 8ockenheim

am 28.07.2003
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TOP 3 Aufhebung des Bebauungsplans "Äm Baliheimer
Weg
Abwägung gem. $ 1 Abs. 6 BauGB; weiteres VeNahren

federn.
FB.
2

F8
z.K

Beschluss:
Die Anregungen von Sigrid und Gerard Zengerle sowie des Landesbetriebs
Straßen- und Verkehr Speyer werden unter Zugrundenahme der
Stellungnahme der Verwaltung zurtlckgewiesen

Dle Anregungen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz werden unter
Zugrundenahme der Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis genommen
und zum Teil staügegeben

Die Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplans ..Am Ballheimer Weg
wird angenommen

Die Verbandsgemeindeverwaltung Grünstadt-Land wird beauftragt. die
Öffentliche Auslegung der Satzung über dle Aufhebung des Bebauungsplans
gem. $ 3 Ab$. 2 BauGEg durchzuführen

timmig

# Ë/ä,:
TOP 4 Evangelische Kinde!"tagesstätte

feed. l F3FB. l z.K.
3 i 1 .2.1

Beschluss

Der Einrichtung eines Hartes in der evangeljdchen Kindertagesstätte wird
zugestimmt. Die hlodalitäten hinsichtlich der/Abrechnung der entstehenden
Sachkosten sind in einer mit der evangelischen Kirchengemeinde zu
schließenden Zusatzvereinbarung zu regeln. Dle Verbandsgemeinde-
verwaltung wird beauftragt, mit der bÄr\deskirche die entsprechenden
Verhandlungen zu filhren
Abstimmunaseraebrlis: t 2 dafür

f Enthaltb6g



AMTSBLMT
der Verbandsgemeinde Grüosladl land

mit den verbandsangehörigen Gemeinden
8attenberg : Bissefsheimjt 8ockenheim/Wstr.,: IËDirmstein;:g Ebertsheim,: Gerofsheim;gl Größkadbach
Kinderheim;gKirchheim/Wst{.,: Kleinkwlbach,: Laumersheim; Medegheim, meute äingen*jgObersützen

Obäëheim, Quirnheim

Herausgeba': Vëfbarld$gemeinde Grürlsladtlt:add. Vaantwof$ich Nf den amtlich:q Täi: E{.iggn Ackemlann, 8thgemleistw- Verlag
und Dfl.Kk Verlag + Dttiëk Wittlch KG; 54343 röhre!:}. Earüpaa!!ee l {ff\dusUepaA}, Td. O$502©1:474 ala -24Q: Vertagsieitung und
verantwoNich {t# Nachrichten und Hinweis:e:g Dietmar Katfpp, Vaantwodlich fü' denËJAnzeigenteil: Jochen Webb. Koste lose
Zustelluf\g wöchefitlich denne?gags. Ein"tzelstild© zu bezietlen bei def Verbandsgemdndü'en'v\rau\ifsg Grill\stadt-Lar\d, 67269 G©rldadt.

30::Jahrgang: 411:23) Donnerstag, derb 07: August 20Q3 Nr. 32/2003

BISSERShEIMER
WEINkERW€

VOM 81":' .. 1 2. AugUST 200}

MIT LIVEMUSIK IN dEN 'WEINqI)TERM

}9:3ß Uhf
Freitagabend

Eröffnung durch die ,.Kerweborsch" und Weinhoheit
Samstag
}5.3Q U& Kerbe-Fußball-Tumier auf dem Bolzplatz

Sonntag nuf dem Dorfplatz
mit Oldtimer-Show und Kinderprogramm

Ballonwettf] legen tür Kinder
Frühschoppen
}4 ,3G :Uhr
{5,05 t&r
}5 .3a :Uhf Käme,Q©z*Äüs sün:g

Kane:fl:de

22 :OÖ {Jb{
23,(}0 Uh{

Nlontagabend
&ROSS€S B&iLLANTFËWER$\fInK
Kerwebeerdigung

( ]RÄGS ä Lindenhof
Dienstagabend



tnfofmationen
der ;ka#wäsctwn Kira Kagemelade siehe Neuleinlngen,

Grünstadt

Die $ätzting.der Oäsgemälldo Bodcönheim über die ,Anhebung des
Bebauungsplanes ,,Am Ballheimei Weg" wird nunëin der Zeit'viom
18.08.03 bis oinschlkßlich 'i9.09.03 }m Vemaltun9s9eöäudo def Ver
bandsgemeirlde $:rünlstadt-Laf©, }fldustheämßälg{ l *$67269 Güa-
stadt; 2ifliw B:406bausgeiagt {ifü item \fonjederlw eir gesaet

A{Jsgabe 32/2003

Bissersheim vedangef}
Änreguf\gen können während der Ausieguag Khä&iich oder zur Ni©
defschäh vorgebracht weden:
Gemäß $ 3 Äbs. 2 S. 2 BauGB wird da'aüf hingewiesen. dass eine
Umwel&erträgiichkeitsprüfung nicht dutctlgefühd werden muss
Der Getturlgsbefe4ch: des aüfztßebeöden Bebauungsplanes i${ au$
nachsteherlder Skizze e icht} ch
Verbandsgemeinde Grönstadt-Land
Fachbereich 2, Natürliche: Lebensgrundlagen uad Bauen
!m Auftrag Tolkendod

werden
Jedermann luna übel den aufzuhebenden 8ebauu1lgspian AuskunR

Am!!ichäëTei}

SONSTIGE Mi'!TEILUNG

t2. Aii9üstglggg Frau Anneliese Drya
22, August $yjgHerr Kad-LiJdwig \ivoR11}
23: Atigustllgj$jFrau Meta Siege
Herzikhe G ückwünsche und alles

GebuNstage im Monat August
8i Jahre
71 Jahn
77 Jahre

neuer Leben$ahf.
A. Mii6{er, ONsbürgefmeister

VQf Gesundheit

:.a Nichtamtiiähë Teil

Def Hablly- und haste:kreis

n Biwersbeim g öt es einige :H bbykünstie{, dio ihre Kfea! Qüen geP
ne einem größeren Kreis zeigen möchten, Deshalb badet wähnnd
d€f 81ssersheimer Weinkenv!?e }m Ratssaal des Eu#ennestes eInIG Äus"
stellung dieser Arbeiten $ ai!. Geö#rte} }$t die Ausstellung am Sams
!ag, 09. ßltlgust. ab 16.30 Uhf und am Sonntag,lg'tO. Äugüst ab f i.00

Bissersheim lädt ein

Def Ho{)by- uad Basleikreis fred sich
defa Weg:in das Eulennest {hden

HERR nacht ü8 e; ötër8ss8016

Gesangvefein Liederkranz f 907

An Mittwoch.IËt3.08,a3 beginnen wif wn 20.0G Uhr im Probenfau©
unserer $ängeftu! e wieder mt{ den regelfvtäßigea Chofpfoben
Mit: der C+torlëiielh ke ?l sich qlie q Öden $ängeän ëa ufld Sänger
über jedes neue Chomtitg+ied
Jetzt bt qer Zätpulrlh glnles E wtieges: beste lde günstig,

Bissersheim/Pfalz

+i$ ; Prot. Kirchengemeinde Bissersheim
f'Sonntag, lO.08.2QQ3
&,ö9.QQ Uhr Gottesdienst {Jaatzel )

Bockenheim
a. d, Weinstraße

SONSTIGE M1'17E}LUNG

Di€ Gemein€k fährt vam 6. - 8.8.a3 mit einem Bas nach Gralld\äiien
zum Patfonatsfest urld beteiligt dch am dQ iren Fes zug. E$ drm
noch Plätze frei. Wef mi#ahren möchte, kann sich telefc : lich anme}.
dea bei W:agnes, Të}.: Q6359 '+423
n a3{!s©rër Gemeinde steht die Kenvve bevor'. ch bine dle Beh/öike-

ru?lg. zu diesem Fest die Straßen zu fehigea und die Häuser mit Fah
n},en zu schmöckeni Dëe 8u sehenschaft ist bemüht,Ë;den gewohnte

Dle Gemäilde veraltstaftet %edel: das x#in
Uhf am Scan ag17

Partnefscha& Bockeaheim-Grafidviftiers

Sitzung des Bauaussehusses Bockenheim
Äm Dön ef9ag. 07.08.2003.:1$rüet a :1::9 Uhf eine nichiöffen che
Sitzung ëes Bauausschusses stan, Tr ßp ) {t Rotes Ra! aus
}. V. $orgel Odsbe geordneter

OFFENTLfCHË BEKANNTMACHUNGEN Umzug zu Ofganisienn
gertspäugrennen : um
können sich schar vorab
T©1:: 06359 g4223.

Interessierte
8unchenwi'n&l {Herr

aame+dea
bej

Den Siegen winken schöne P $e.
der

Te$inehma'
Kon#ek$a.

8äëhtaätiiöhe#?ei}

Am $al: mer Weg" der O sgemeinde Bockenhe m;
hier: Öffeatl c e Aa;iWung: ge;: $ ä ÄiÄ:ä iau
la: 8a f }en des 'edahßns für d@ Aufhebung des Bebauungsplanes
,,l\m Ballbeimë@.W9g4 hat def Gemeindäralgdef Olbgemö#ide
8cck6ätKim besehbssenfdie öffeadiehe Äusleguflg des atifzuhobe
den: 8e$auuagsßaaes gei? äß: $. 3 Jobs. 2 BauGB durchzufääJ9ö

Aufhebung des Bebauungsplanes
Kultur- uad Verkehrsverein Beckeabeim e. V.

Weinstand am Haus der Dt. Weinstraf3e
Zehrt;18ockenheimef We ngöter präsenyerea hföü'Wëiheëjeweils ab-
wechseifld zunächst a den \#ochëß8}rtdëR {R def Zei! V/:Om 9.8. bj$
Ende Oktebe:r h 8iaem W'e n$ aad: neben de:a Haus de{ Dt. Wein
slra{3e. Def $#eh$täad b{ saastacs ab 'i5.0a iüihr uad sofa $ ab



Verbandsgemeinde Grünstadt-Land

Verbandsgemeinde l:ä/6nsladt-L
duslties faße 1 1 /67269 Gfö

:d

d{ In ebnet: http:/hwwa. gruenstad!-land.de
Emmi!: Fair er.tofkertdorf@gruenstadt-fand. de

KName>>
{(Zusatzy
{fStraßg)}

/

FB 2 - Natürliche
Lebensgrundlagen und Bauen
2.i - Bauleitplanung
Ihr Zeichen
Unser Zeichen : 2.1/Q$/6{0-13/To-kc

Sachbearbeiter : Herr Tolkendod
Zimmer : 8106
Telefon : 06359 8001 -231
Zentrale : 06359 800] -O
Telefax : 06359 8001-833
Datum : 31 .07.2003

Aufhebung des Bebauungsplanes "Am Baltheimer Weg'
Bockenheim
hier: Offentliche Auslegung gem. $ 3 Ab$. 2 BauGB

der Ortsgemeinde

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen des Aufhebungsvedahrens f(]r den Bebauungsplan :,Am Ballheimer Weg
endet dte Ö#entliche Auslegung der Satzung über die Aumebung des Bebauungsplanes
gem. $ 3 Ab$. 2 BauGB }n der Zeit vom ]8.08.03 bis einschließlich 19.09.03 im
Verwaltungsgebäude der Veöandsgemeinde Grünstadt-Land. ]ndustäestraße ] 1. 67269
Grünstadt, Zimmer B 106, statt

Gemäß $ 3 Abs. 2 BauGB werden Sie über die öffentliche Auslegung des aufzuhebenden
Bebauungspianentwurfos benachrichtigt

Vollständigkeitshalber weisen wir darauf hine dass Sie ais Träger öffentlicher Belange mlt
Schreiben vom 26.03.03 gem. $ 4 BauGB bereits beteiligt wurden

Al$ Anlage l$t zu Ihrer Kenntnis und weiteren Verwendung die Satzung der Ortsgemeinde
Bockenheim elber die Aufhebung des Bebauungsplanes "Am Ballhetmer Weg" inkl
Begdndung beigefügt

Mit freundlichen Grtlßen
Im Auftrag

Sparkasse
Mitteln)aardt Dt. WQirl$tf
8LZ S46 $}2 40
Klo.-N{. ]00 9$g 0Ö

Vc:ksbank
Griinstadt
8tZ 545 9'}2 CO
Kto.-Fir 840rC

Postbank
Ludwigshafen
8LZ $45 !CO $7
KEa.-Nf. 228 ${-e73

.'V$2Xoa8\?(:l!.X& \$(hrlË&erte} f }%\TÖB B8FBat! Wlt Bl#leew iU 3tä

öffnungszeiten
[go, Di. Oa: 08:3a - ]2:0G Bild 1 3:30 - t6:CC Uh
hdi: 08:30 - 12:0D {jnid 13:30 - 18=90 Uh
Fr: 08:3D - 12:C0 Uhr



Träger öffentlicher Belange Rilckant- l Bedenken u. Ai;l;gur gen
wort

Ja- l -Nein-
Bundesvemlögensamt, Postfach 1220. 76802 Landau

IQ, 60327 Frankfurt am Main '
Deutsche Post immobilien Sewice Gmbh, Postfa
Außenstelle Karlsruhe -

Deutsche Telekom AG. BBN 23:. Chemnitzer Strg
Deutscher Wetterdienst, Klima- und Umweltberatung:'Ëegior a es
.$ytachtenbüro Mainz. Postfach 31 01 10. 55062 Mainz
DFS Deutsche Flugsicherung Gmbh, Unt
99ppus 10, 63225 Langen

isenbäflN
661 1 't Si

z. H. Planungsbilro Valentin. Eduard
Mann-Straße t - 7, 67280 Ë6ë;:i;i:;g
Gewässerzweckverband lse11ggbJ 1225.

Handwerkskammer der Pfalz, Am Altenhof 1 5, 67655'Kaiserslautem

IHK Pfalz, P

Kabel Rheinland-Pfalz/Saarland Gm
Mainz
Katasteramt Neustadt, Exterstr. 4, 67ä33 Neustadt a. d. Wstr.

Kreisverwaltung"8ad Dürkheim, Abt.
67433 Neustadt a.d.W

Kreisvetwaitung Bad Dürkheim, Untere Denkmalschutzbehörde, Ph if f)-
Fauth-Straße 11, 67098 Bad D(}rkheim
Kreisverwaltung 8ad Dürkheim, Untere Abfalibeh
11, 67098 Bad Dilrkheim
Kreisverwaltung Bad Dilrkheim. Untere Wassetb
Straße l t . 67098 Bad Dilrkheim
Kreisverwaltung Bad Dtlrkheim, Untere Landespflegebehörde. Philipp-f= butt
Straße t 1 , 67098 Bad D(}rkheim

Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Untere Landesplanungs6ëti8rcie, f: h i pp
Faith-Straße l t . 67098 8ad Dtlrkheim ' '
Kulturamt, Konrad-Adenauer-Straße 35, 67433 NeustadtM/sh

4

Landesamt filr'
pAbteilung Bau- und Kunstdenkmalpnege
Landesamt für Denkmaip8ege. Kleine Pfaffengasse'
gIgI.$ologische Denkmalpflege)

l Landesamt file Geologie und Bergbau Rheinland-Pfad;:ßB;nach 'lo 02 55
l 551 33 Mainz
Landesbetrieb Straßen und Verkehr Rheinland-Pfui;'Autobahrlamt
Montabaur, Tiergartensü. t 9. 5641 0 Montabaur
Landesbetrieb Straßen und Verkehr Rheinland-Pfalz. Sti:ääëÖ:;
.ygljSgty$qmt Speyer, St.-Guido-Straße t 7, 67346 Speyer
Landesbetrieb Straßen und Verkehr Rheinland-Pfalz, Straßer}. und
Verkehrsamt Worms. Schönauer Straße 5. 67547 Worms
LandwiNschaftskammer der Pfalz. Fischentraße 1 1 , 67ëëä'iilaiserslat tem

Obednanzdirektion Koblenz - Landesvemiögens- urld Bauabte ung
Postfach"2860: 550;1 8 Mglpgl {PqS qnM'oR; Staatsbauamt Landau)
Ober$nanzdirektion Postfach 1 569, 5601 5 Koblenz
.8Ë1lgRIWOR: Staatsbauamt Speyer

Pfalzgas Gmbhg Postfach 1951, 67209 Frankenthal

Z,.{ .o$ a

l Pfalzwerke AG. Karftlrstenstr. 29. 6706t Ludwigshafen

Planungsgemeinschaft RP PosKach 10 26 36, 68026 Mannheim

H=\US R\8A t.ËFOR&1 8L\T08 , DOC
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44. öffentliche Sitzung des Odsgemeinderates am 24.'i1.2003

der Ortsgemeinde Bockenheim
Seite 5 von 6

feed.' l F8
F8. } z.K

TQP 5. Aufhebung des Bebauungsplans "Am 8ailheimer
Weg'
Satzungsbeschiuss

Beschluss
Die Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplanes wird gem. $ 10
BauGB beschlossen und der Inhalt der 8egrtlndung gebilligt.
AbstimmunQserqQbllß: einstimmig

feder. l FB
FB, l z.K

1.1.2 1.2.{rn TOP 6 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
Gewährung einer Alifwandsentschädigung für die
Geschä&sfiihrung dës Förderkreises Mundarttage
Bockenheim

Beschluss:
D e 1. Satzung zur Änderung der hauptsatzung vom 06.09.1999 wird wie
vorgelegt beschlossen. Die Sellzung liegt dem Original dieser
Niederschäft als Anlage bei.
Abstimmunq$Q!.qQb!$$Ë einstimmig

$Hed. l FB
F8. 1 z.K

ErgänzungswAhl für den Fremdenverkehrs-, 1.1.3
yVinzerfest- {$d Kulte!!y!!gby!!

TOP 7

Herr Klaus Mattem (SPD) haVsein Mandat im Ausschuss niedergelegt

Beschluss
Unter Verzicht auf geheimdAbstimmung gem. $ 40 Abs. 5 Gema wird der
Fremdenverkehrs-, vVinzerlËst- und Kulturausschuss wie folgt neu besetzt:

Herr Siegfried Konitzka wi/d ordentliches Ausschussmitglied
Stelive&eter bleibt Hen' (3ürtter Sorge.
Abstimmungsergebnis:/ einstimmig

8 - Anfragen und Mitteilungen

RM Jakoby EPmängelt. dass das Wasser auf den beiden Friedhöfen
schon abgeäellt i$t, obwohl noch viele i3üfger mi} der Grabpftege
beschäftigt sind.
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